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Interessenfeld,  
Relevanz und Aktualität

Mein Interessenfeld, in welchem ich die vorliegende Masterarbeit ver-

ankere, ist der Zusammenhang von Kunst und Recht. Im  Bereich der 

Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts habe ich mich in 

meiner 25-jährigen Anwaltstätigkeit und 15-jährigen Mitgliedschaft in 

einem Beratungsorgan von Human Rights Watch engagiert. Da Aus-

stellen und Vermitteln meine zweite Berufskarriere ist, liegt mir daran, 

meine Rechtskenntnisse mit meinem neuen Wissen in Kunst, Ausstellen 

und Vermitteln zu bündeln. So untersuche ich in meiner Masterarbeit 

den Zusammenhang von Kunst und Recht auf  einem ganz bestimmten 

Gebiet. Ich zeige fünf  künstlerische Positionen auf, welche je eine aktu-

elle Frage des humanitären Völkerrechts verhandeln. 

Der künstlerische Angelpunkt meines Erkenntnisinteresses liegt so-

zusagen vor meiner eigenen Tür: das Bourbaki Panorama an meinem 

Wohnort Luzern. Auf  diesem Rundgemälde von 1881 stellt der Künst-

ler Edouard Castres den Übertritt der französischen Ostarmee in die 

Schweiz am Ende des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 dar. 

Das Bourbaki Panorama ist wohl das erste Kunstwerk, in welchem das 

Thema Humanität im Krieg verhandelt wird; insbesondere zeigt das 

Rundgemälde den ersten Rotkreuz-Einsatz und die grösste Asylinitia-

tive in der Geschichte der Schweiz. Das Panorama zeigt die Situation 

von Anfang Februar 1871, bei welcher rund 35’500 französische Sol-

daten im Dorf  Les Verrières im Kanton Jura (1’800 Einwohner) in die 

Schweiz übertraten. Wie auf  diesem Gemälde für einen Übertrittsort 

festgehalten, wurde damals rund 87’000 hungernden, frierenden und 

verwundeten Soldaten in der Schweiz Asyl gewährt; Zivilbevölkerung 

und Sanitäter der französischen und schweizerischen Armee (mit Arm-

binden des Roten Kreuzes) leisteten erste Hilfe. Für mich das Besonde-

re ist auch, dass der Künstler selber ein humanitärer Aktivist war, der 

als Rotkreuz-Sanitäter auf  Seiten der französischen Ostarmee humani-

täre Hilfe leistete. Edouard Castres berichtete mit seinem Rundgemälde  

sozusagen “live“ aus dem Krieg; seine Skizzen von 1871 wurden 10 Jah-

re später im Massenmedium Panorama umgesetzt, womit die breite  

Öffentlichkeit von dieser anderen Seite des Krieges erfuhr. (Abb. 1)

Meinen Blick auf  das Bourbaki Panorama aus der Sicht des humani-

tären Völkerrechts erachte ich als relevant, weil das Rundgemälde die 

erste Anwendung der Genfer Konvention zeigt (Deutschland und Frank-

reich gehören zu den Erstunterzeichnern von 1864) und Fragen des hu-

manitären Völkerrechts heute von grosser gesellschaftlicher Aktualität 



Abbildung 1: Edouard Castres, Bourbaki Panorama, 1881 (Sicht Richtung Schweiz)
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sind. Künstler weiten Fragen und loten Wahrnehmungen aus, oft lange 

bevor Gerichte, Gesetze und Staatsverträge diese aufgreifen und lösen. 

Wie das Bourbaki Panorama vor über 130 Jahren gibt es auch heute 

Kunstwerke, welche Fragen provozieren und/oder uns bewusst machen. 

Auch zeitgenössische Künstler tragen damit zu dringend notwendigen 

Erweiterungen des humanitären Völkerrechts bei, wobei sie neue künst-

lerische Strategien einsetzen, welche in der Kommunikationsflut der 

heutigen Zeit das Publikum noch erreichen können. 

Der Umstand, dass das Rote Kreuz und die Genfer Konvention(en) die-

ses Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum feiern und das Bourbaki Panorama 

seit 125 Jahren in Luzern beheimatet ist, bildet den idealen Anlass, 

eine Ausstellung zu konzipieren, für welche das Internationale Komi-

tee des Roten Kreuzes (IKRK) und die Bourbaki Panorama Stiftung das 

Patronat übernehmen sollen. Mein Ziel ist es, Humanität “hierher“ zu  

bringen und aufzuzeigen, dass Menschlichkeit die Pflicht jedes einzel-

nen ist. Das rote Kreuz, welches in der ersten Genfer Konvention als 

Zeichen für  den Schutz der Sanitäter im Krieg vereinbart wurde, ist ein 

Symbol dafür, und deshalb habe ich diese Bildmarke – ergänzt durch die 

Wortmarke “Menschlichkeit“ – als Titel meiner Masterarbeit gewählt. 

fragestellungen,  
Thesen und Methodik

Der erste Teil meiner Untersuchung beschäftigt sich mit dem Rundge-

mälde von Castres und untersucht die von ihm thematisierten Fragen 

des humanitären Völkerrechts und seine dafür angewandte künstleri-

sche Strategie. So beschäftige ich mich im theoretischen Teil mit den  

rechtlichen, geschichtlichen und künstlerischen Aspekten des Bour-

baki Panoramas. Im praktischen Teil konzipiere ich eine Ausstellung 

im Bourbaki Panoramagebäude, welche zeitgenössische Kunstprojekte 

zeigt, die sich mit aktuellen (ungelösten) Fragen des humanitären Völ-

kerrechts beschäftigen und nach meiner Auffassung in der Wahl von 

Strategie und Medium genauso wirksam für die humanitäre Bewusst-

seinsbildung sind wie das Rundgemälde von Castres zu seiner Zeit. 

Meine These zu den heutigen künstlerischen Strategien ist, dass sich 

Künstler unserer Zeit weniger des bildhaften Gestaltens und Ausdrü-

ckens bedienen (z.B. Schreckensbilder), sondern vielmehr verdeckte 

(ja eher subversive) Strategien einsetzen wie insbesondere Verfremden 

und Inszenieren. Diese Strategieänderung ist m.E. insbesondere nötig 
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geworden wegen unserer Abstumpfung gegenüber Schreckensbildern; 

Fernsehberichterstattungen über Katastrophen prasseln täglich auf  uns 

ein, und diese “breaking news“ zeigen uns das Leiden und die Not aus 

nächster Nähe. 

Zu den heute von Künstlern eingesetzten Medien ist meine These, dass 

die künstlerische Praxis den Prozess mehr als das Werk gewichtet. Auch 

ist das Massenmedium Panorama heute vor allem durch das Internet 

abgelöst, welches es jedermann erlaubt, mit seinem Computer die Welt 

zu sich zu holen. Sowohl in der künstlerischen Strategie als auch in der 

Wahl des Mediums sehe ich das Bourbaki Panorama von Castres als 

Ausgangspunkt, auf  welchen viele seitherige Entwicklungen der Kunst 

zum Thema des humanitären Völkerrechts zurückzuführen sind. 

Für die Untersuchung der rechtlichen Fragen in beiden Teilen meiner 

Arbeit richte ich mich naturgemäss nach der hermeneutischen Metho-

dik; dabei wende ich vor allem staatsvertraglich geregeltes Recht auf  

aktuelle Probleme des humanitären Völkerrechts an. Für die Unter-

suchung der künstlerischen Praxis setze ich die Methode des Vergleichs 

ein. Hauptkriterien meiner Wahl der betreffenden künstlerischen Posi-

tionen im praktischen Teil sind der Bezug zu den aktuellen Fragen im 

behandelten Thema, die soziokulturelle Wirkung und die künstlerische 

Qualität. Für beide Untersuchungsgegenstände stütze ich mich auf  die 

Recherche der einschlägigen Literatur. 

Gliederung

Der erste, theoretische Teil meiner Masterarbeit behandelt das Bour-

baki Panorama als Ausgangspunkt von Kunst zu Themen des humanitä-

ren Völkerrechts. Er ist in vier Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt 

behandle ich Begriffliches und Rechtliches. Im zweiten Abschnitt zeige 

ich auf, dass das Bourbaki Panorama  mit seiner Strategie der Immer-

sion als Ausgangspunkt der Medienkunst betrachtet werden kann. Im 

dritten Abschnitt behandle ich die Geschichte des Rundgemäldes und 

-gebäudes, und im vierten Abschnitt setze ich mich mit der von Castres 

reflektierten Thematik und der dazu angewandten künstlerischen Stra-

tegie auseinander. 

Die im praktischen Teil meiner Masterarbeit aufgezeigten fünf  Kunst-

werke analysiere ich nach identischer Gliederung. Ich stelle Werk und 

Künstler vor, beschreibe das im Kunstprojekt reflektierte aktuelle Prob-

lem des humanitären Völkerrechts  und füge die rechtlichen Ausführungen 
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als Drittes an. In den übrigen Abschnitten des zweiten Teils zeige ich noch 

Szenografie und Vermittlung auf. Am Schluss ziehe ich ein Fazit und 

reflektiere über meine dank der Masterarbeit neu gewonnenen Erkennt-

nisse in Recht und Kunst sowie in Bezug auf  die Umsetzung der anste-

henden Ausstellung.

Mein Ziel ist die Realisation der konzipierten Ausstellung, wobei ich 

nicht erwarte, dass sie eins zu eins umgesetzt werden kann. Ein erster 

Schritt ist das Konzept zu Themamonaten im Bourbaki Panoramage-

bäude für den Herbst 2014, welches von der Bourbaki Stiftung und 

dem IKRK bereits bewilligt wurde. Diese Veranstaltung beinhaltet zum 

Thema Humanität Kunstprojekte (zwei Werke sind in meiner Masterar-

beit behandelt: Asylprojekt von Al Meier und Videoprojekt von Christoph 

Rütimann) sowie Film und Literatur zusammen mit soziokulturellen 

Projekten.  

Aus stilistischen und lesetechnischen Gründen verwende ich in meiner 

Masterarbeit in der Regel die männliche Form eines Wortes; ich mei-

ne damit, wo es Sinn macht, immer beide Geschlechter. Mit Stolz und 

Dankbarkeit widme ich die Thesis meinen drei Töchtern Laura, Amanda 

und Carla, die in ihren Berufen auch die Leidenschaft für Recht und/oder 

Kunst verwirklichen.
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I. 
BEGRIffLICHES  

uND RECHTLICHES

1. 
Begriff der Humanität

Der Begriff  Menschlichkeit oder Humanität (lat.: humanitas) wird zum 

einen in umfassendem, allgemeinem Sinn verwendet und zum ande-

ren in engerem Sinn. Die allgemeine Bedeutung von “menschlich“ und 

“Menschlichkeit“ meint “alles, was Menschen zugehörig oder eigen ist“.1 

Der engere Sinn hat einen normativen Gehalt, geht also von Vorstellun-

gen darüber aus, wie der Mensch sein soll oder angeblich seiner wahren 

Natur oder idealen Bestimmung nach sei. Unter dieser Voraussetzung 

und im engeren Sinn bezeichnet das Wort Menschlichkeit nur jene Züge 

des Menschen, die als richtig oder gut gelten in der jeweiligen Weltan-

schauung – zum Beispiel in der Weltanschauung des Humanismus oder 

der des Christentums.1 

Die Begriffsbestimmung ist dem Wandel der Zeit unterworfen. War die 

Definition von Humanität nach Goethe noch der Gedanke “edel sei der 

Mensch, hilfreich und gut“, so ist heute die Tat des sozialen Engage-

ments Kern des Begriffs.  

2. 
Begriff des Humanitarismus

Mit dem Begriff  “humanitär“ verbindet sich heute fast immer der Sinn 

von “wohltätigem, selbstlosem, grossherzigem usw. Verhalten gegenüber 

Armen und Hilfsbedürftigen.“2 Im völkerrechtlichen Sprachgebrauch be-

zeichnet er den “Schutz des Menschen vor existentieller Bedrohung“.2 

In seiner Schrift “Die Grundsätze des Roten Kreuzes“ hatte Jean Pic-

tet bereits 1956 sehr deutlich unterschieden zwischen Humanität und 

Humanitarismus. Humanität definierte er als “… ein Gefühl des tätigen 

Wohlwollens den Menschen gegenüber …“,3 während Humanitarismus  

 

1 Schomann, S. 80.
2 Schomann, S. 82.
3 Pictet, S. 16.
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“… die zur Soziallehre erhobene und auf  alle Menschen ausgedehnte 

humane Einstellung …“ sei.4 Humanität hat aus dieser Sicht eher eine 

sittliche, Humanitarismus eher eine soziale Konnotation. 

3. 
Begriff der Solidarität  

und der humanitären Hilfe

Der Begriff  Solidarität bezeichnet vor allem als Grundprinzip des 

menschlichen Zusammenlebens ein Gefühl von Individuen und Gruppen 

zusammenzugehören. Dies äussert sich in gegenseitiger Hilfe und dem 

Eintreten füreinander. Humanität und das Konzept der Solidarität füh-

ren zum Begriff  der Hilfsbereitschaft und deren Umsetzung als Hilfe.5

Als humanitäre Hilfe bezeichnet man Massnahmen zum Schutz und 

zur Versorgung von Menschen in einer humanitären Notlage, die über 

eine Erstversorgung hinausgehen. Diese Notlagen können durch un-

terschiedliche Ursachen wie medizinische Katastrophen, Naturkata-

strophen, bewaffnete Konflikte, aber auch politische Veränderungen 

entstehen. Eine der Grundregeln der meisten humanitären Hilfsorga-

nisationen ist die Unparteilichkeit und Neutralität. So fokussieren sich 

die humanitären Aktionen in der Regel auf  die kurz- bis mittelfristige 

Beseitigung des Leidens der betroffenen Bevölkerung z. B. durch Erkun-

dung, Rettungsmassnahmen, Erstversorgung, medizinische Versorgung, 

Sicherstellung von Trinkwasser, Verteilung von Nahrungsmitteln, Zelten, 

Decken, Gefangenenbesuche und Kontrolle der Haftbedingungen sowie 

allgemein auf  materielle und logistische Bereitstellung und Verteilung 

von Hilfsmitteln.6 

Menschlichkeit und Wohltätigkeit als Ideale stossen auch an Grenzen, 

selbst wenn es “nur“ um Symbole geht: so ist das Rote Kreuz in ori-

entalischen Ländern der Rote Halbmond. Diese Rücksichtnahme auf  

religiöses Empfinden ist nachvollziehbar. Wenn aber derzeit in Syrien 

Hilfsorganisationen, die vom Regime mitfinanziert sind, aus politischen 

Gründen in bestimmten Kampfgebieten keine Hilfe leisten, dann sind 

dies unakzeptable Grenzen der humanitären Hilfe. 

4 Pictet, S. 17.
5 Schomann, S. 84.
6 Schomann, S. 84.
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4. 
Humanitäres Völkerrecht

4.1. 
Humanitäres Völkerrecht  

im Allgemeinen

Humanitäres Völkerrecht ist im modernen Sprachgebrauch, der die 

Bezeichnung Kriegsvölkerrecht verdrängt hat, die zusammenfassende 

Bezeichnung für alle Bestimmungen des Völkerrechts, die im Fall eines 

Krieges oder eines anderen internationalen bewaffneten Konflikts den 

weitest möglichen Schutz von Menschen, Gebäuden und Infrastruktur 

sowie der natürlichen Umwelt vor den Auswirkungen der Kampfhand-

lungen zum Ziel haben. Das traditionelle humanitäre Völkerrecht be-

trifft das als “ius in bello“ bezeichnete Kriegsführungsrecht. 

4.2. 
Genfer Konventionen  

und Rotes Kreuz

Als historischer Ausgangspunkt des humanitären Völkerrechts in seiner 

gegenwärtigen Form wird die 1864 abgeschlossene Genfer Konvention 

angesehen. Diese beruhte auf  Vorschlägen des Genfer Geschäftsmanns 

Henry Dunant, der basierend auf  seinen Erlebnissen nach der Schlacht 

von Solferino im Juni 1859 drei Jahre später das Buch “Eine Erinne-

rung an Solferino“ veröffentlicht hatte. Die Genfer Konvention von 1864 

“betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst verwundeten Mi-

litärpersonen“, die von zwölf  Staaten unterzeichnet wurde, enthielt in 

zehn Artikeln Festlegungen zur Hilfe für verwundete Soldaten und zum 

Schutz der an ihrer Versorgung beteiligten Hilfskräfte, unter anderem 

die Einführung des roten Kreuzes auf  weissem Grund als Schutzzei-

chen. Sie stellt den ersten völkerrechtlichen Vertrag dar, der Regeln zur 

Kriegführung festlegte. Das ein Jahr vor Abschluss der Konvention ge-

gründete Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwun-

deten-Pflege, das seit 1876 den Namen Internationales Komitee vom 

Roten Kreuz (IKRK) trägt, gab in den folgenden Jahrzehnten entschei-

dende Impulse zur Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts.7

7 Schomann, S. 90.
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1949 wurde die ursprüngliche Genfer Konvention in vier Genfer Konventio-

nen erfasst bzw. erweitert samt drei Zusatzprotokollen. Die Konventionen 

sind heute von allen Staaten der Erde unterzeichnet, bei den Protokollen 

ist dies noch nicht der Fall. 

4.3. 
Weitere Abkommen 

Seit den Genfer Konventionen von 1949 sind viele weitere Abkommen 

abgeschlossen worden, wie insbesondere die folgenden:

Verbot biologischer Waffen von 1972•	

Verbot von Folter von 1984•	

Verbot chemischer Waffen von 1993•	

Verbot von Waffen, welche übermässige Leiden verursachen von 2001•	

Des weiteren sind die UNO-Resolution von 1968 über die Wahrung der 

Menschenrechte in bewaffneten Konflikten und das Zusatzprotokoll von 

1977 zum Schutz der Opfer nicht internationaler Konflikte sowie die 

IKRK-Statuten (aktuelle Fassung von 2006) und -Regeln über die Tätig-

keit seiner Delegierten von 2005 zu erwähnen.8 

8 Siehe Liste der wichtigsten Abkommen des humanitären Völkerrechts  
in Beilage 1.
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5. 
Migrationsrecht 

Das humanitäre Völkerrecht wurde 1951 erweitert um die UNO-Flücht-

lingskonvention, die ihrerseits die Basis der nationalen Asylrechte bildet.

5.1. 
Internationales flüchtlingsrecht

Eine der grössten humanitären Katastrophen der letzten Jahre ge-

schieht mit den Menschen, die vor Chaos und Gewalt in ihren Heimat-

ländern unter anderem von/über Nordafrika nach Europa fliehen. Die 

EU nimmt in einem Jahr gerade mal 300’000 Flüchtlinge auf. Allein der 

kleine Mittelmeerstaat Libanon beherbergt derzeit 800’000 Flüchtlinge, 

20 Prozent der libanesischen Bevölkerung sind syrische Flüchtlinge.9 

Auf  einer UN-Sonderkonferenz in Genf  wurde am 28. Juli 1951 das 

“Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ verabschiedet und 

trat am 22. April 1954 in Kraft. Ergänzt wurde es am 31. Januar 1967 

durch das “Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“, das am  

4. Oktober 1967 in Kraft trat. Obwohl dieses Abkommen auch als “Genfer 

Flüchtlingskonvention“ bezeichnet wird, ist es keine Genfer Konvention im 

rechtlichen Sinne. So ist denn auch nicht das IKRK Aufsichtsorgan wie 

bei den vier Genfer Konventionen, sondern das Amt des Hohen Flücht-

lingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR).

In ihrem Kern definiert die Flüchtlingskonvention (FK), wer als Flücht-

ling gilt und deshalb den Schutz der Unterzeichnerstaaten in Anspruch 

nehmen darf. Flüchtling ist gemäss FK jede Person, die sich aus begrün-

deter Furcht wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, gewisser Grup-

pen-Zugehörigkeit oder politischen Überzeugungen ausserhalb ihres 

Herkunftslandes befindet und dessen Schutz nicht in Anspruch nehmen 

kann oder (wegen dieser Befürchtungen) will.10 Die FK legt zudem fest, 

dass niemand in einen Staat abgeschoben werden darf, in dem er den 

genannten Gefährdungen ausgesetzt würde. Dieses Rückschiebeverbot 

wird auch auf  Situationen ausgedehnt, bei denen Menschen Gefahr lau-

fen, gefoltert oder unmenschlich behandelt zu werden. 

9 Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, Jahresbericht 2013.
10 Art. 1A Abs. 2 UNO Flüchtlings-Abkommen.
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5.2.  
Schweizer Asylrecht

Dass die Schweizer Haushalte 1871 für 87’000 Bourbaki-Soldaten über 

alle Kantone verteilt Asyl gewährten, ist die herausragende humanitä-

re Leistung und das Grossereignis seiner Zeit, was ja den Anlass für 

den Auftrag zum Rundgemälde bildete. Dies war der Anfang grosser 

humanitärer Aktionen der Schweiz. So nahm die Schweiz zum Beispiel 

während des Krieges in Bosnien und Herzegowina (1992 bis 1995) fast 

30’000 Schutz suchende Personen auf, während des Kosovo-Konfliktes 

(1998/99) waren es 53‘000. Dies hat sich in den letzten 10 Jahren er-

heblich verändert: im Jahr 2013 wurden noch ungefähr 2’000 Asylanten 

aufgenommen.11 

Bei der Frage nach der Flüchtlingseigenschaft geht es darum, ob eine 

Person Flüchtling im Rechtssinne ist und entsprechend den Schutz der 

FK geniesst. Bei der Frage nach der Asylgewährung geht es um die Ein-

räumung einer besonderen Rechtsstellung durch den Staat; dafür muss 

nicht nur die Flüchtlingseigenschaft gemäss Völkerrecht gegeben sein, 

sondern es dürfen auch keine Asylausschlussgründe des Landesrechts 

vorliegen.12 Gemäss dem Schweizerischen Asylgesetz (AsylG) kann aus 

folgenden drei Gründen Flüchtlingen Asyl verwehrt werden: bei Aufent-

halt im Ausland samt Zumutbarkeit des Asylgesuchs im Ausland, bei 

Asylunwürdigkeit (verwerfliche Handlungen samt Gefährdung der äus-

seren Sicherheit der Schweiz), eigenes Verschulden an der Verfolgung 

durch ihr Herkunftsland.13 

Immerhin sieht Art. 4 AsylG eine Gewährung vorübergehenden Schut-

zes für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge vor. Der Bundesrat hat aber 

diese Bestimmung bis heute noch nie angewendet!14 Überhaupt ist die 

Tendenz in der Schweiz so, dass aufgrund von Verkürzungen und Ver-

schärfungen des Asylverfahrens die Zahl der Asylanten rückläufig ist.  

Im zweiten Quartal 2013 wurden von 6’553 Asylgesuchen noch 872 

gutgeheissen.15 

11 Bundesamt für Migration, Jahresbericht 2013.
12 Caroni, S. 224.
13 Art. 54 AsylG.
14 Caroni, S. 275.
15 Bundesamt für Migration, Bericht 2. Quartal 2013.
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5.3. 
Rechtsstellung von Sans-Papiers

Der Begriff  Sans-Papiers bezieht sich auf  jene ausländischen Staats-

angehörigen, die sich ohne allenfalls nötige ausländerrechtliche Be-

willigung in der Schweiz aufhalten. Es wird von derzeit rund 300’000 

solchen Personen in der Schweiz ausgegangen, wobei es überwiegend 

Personen sein dürften, welche aufgrund fehlender Papiere kein Asyl-

gesuch einreichen. Man geht davon aus, dass viele der Sans-Papiers 

arbeiten, also Schwarzarbeiter sind und somit auch noch die arbeits-, 

versicherungs- und steuerrechtlichen Vorschriften verletzen.16 

Auch Papierlose geniessen selbstverständlich die in den Konventionen 

und der schweizerischen Bundesverfassung (BV) verankerten Menschen- 

bzw. Grundrechte.17 Da sie aber nicht rechtmässig in der Schweiz sind, 

können sie keine Sozialhilfe beanspruchen, wenn sie in Not geraten; es 

steht ihnen einzig die sog. Nothilfe gemäss Art.12 BV zu, die zum Bei-

spiel Verpflegungsgutscheine der Kantone im Betrag von bis zu CHF 2.- 

pro Tag beinhaltet. Ein weiteres Problem ist, dass die Sans-Papiers 

ihre Neugeborenen nicht im Schweizerischen Zivilstandsregister eintra-

gen können, womit ein solches Kind ohne offizielle Identität ins Leben 

geht. Dank der UNO-Kinderrechtskonvention von 1990 haben Kinder 

von Sans-Papiers immerhin ein Recht auf  Zugang zum obligatorischen 

Schulunterricht.

Leider stösst auch das humanitäre Völkerrecht an Grenzen, wie vor 

allem der derzeitige Syrienkonflikt aufzeigt. In einem “Handel“ unter 

den Grossmächten wurde gegen Syrien zwar das Chemiewaffenverbot 

durchgesetzt, aber die Völkergemeinschaft schaut dem Vorgehen des 

syrischen Regimes gegen die Opposition mit konventionellen Waffen 

seither weiter tatenlos zu. 

16 Bundesamt für Migration, Jahresbericht 2013.
17 Caroni, S. 383.
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II. 
PANoRAMA ALS AuSGANGSPuNKT  

DER MEDIENKuNST

1. 
Panorama als erstes Massenmedium

Panorama nennt man eine perspektivische Darstellung von Landschaf-

ten oder Ereignissen, die von einem festen Punkt aus von mehreren 

Personen gleichzeitig zu übersehen ist. Der Erfinder war Robert Bar-

ker, welcher am Ende des 18. Jahrhunderts erste solche Rundbilder in 

England schuf, welche in genau normierten Rotundengebäuden gezeigt 

wurden. Ab den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die  

Panoramabilder häufig mit einem sogenannten Faux-Terrain – einem 

dreidimensionalen Vorgelände mit Figuren und Requisiten – erweitert. 

Die Normgrösse eines Rundgemäldes war 110 Meter auf  14 Meter,18 und 

die Architektur der Rotundengebäude richtete sich nach dieser Grösse; 

es war meist ein sechzehneckiger Bau von 38 bis 40 Metern Durchmes-

ser. Die Gebäudehöhe betrug 15 Meter und bestand aus einem Mantel 

aus Eisenfachwerk mit Mauerfüllung; weitere 13 Meter machten der 

hölzerne Dachstuhl samt Zinkdach mit Oberlicht aus.19 Ein solcher Bau 

war in drei bis vier Monaten erstellbar. Auch das Rundgemälde selber 

war in einer solchen Zeitspanne erstellbar, da ja mehrere Panorama-

maler die Skizzen des Künstlers umsetzen konnten. Das Rundgemälde 

selber konnte in Rollen einfach transportiert werden. Das Panorama 

war das erste optische Massenmedium und verbreitete sich bis zum 

Anfang des 20. Jahrhunderts über ganz Europa, bis es durch das Kino 

verdrängt wurde. Das Panorama war gewissermaßen der Vorläufer des 

frühen Kinos, insofern, als es einem breiten Publikum die unmittelba-

re Anteilnahme an unbekannten Orten und historischen Ereignissen 

ermöglichte.  

18 Vgl. http://www.bourbakipanorama.ch/de/rundbild.html, 15.2.2014.
19 Kämpfen, S.35.
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2. 
Panorama und visuelle Strategie der Immersion  

als Beginn der Medienkunst

Das traditionelle Tafelbild darf  wohl als der Vorläufer des Panoramas 

bezeichnet werden. Dieses grossformatige Bild gibt einen Wirklich-

keitsausschnitt von etwa 36 Grad wieder, der für den Betrachter ohne 

Änderung der Blickrichtung auf  einmal erfassbar ist. Das Panorama 

revolutionierte diese Betrachtungsmöglichkeit, denn es reiht Blickfeld 

an Blickfeld, bis sich der Kreis schliesst. “So bietet sich dem Betrach-

ter eine vollständige Rundsicht, und er kann sein Auge wandern lassen, 

als ob er sich im Freien befände; kein seitlicher Rahmen ruft ihn aus 

der Scheinwirklichkeit in die Realität zurück.“20 Entscheidend für diese 

Illusion ist, dass der Betrachter auf  einem zentralen Podium in der rich-

tigen Höhe und Entfernung positioniert wird, damit er die Darstellung 

von jenem Ort aus sieht, auf  den der Maler die Perspektive bezogen 

hat. Eine weitere Steigerung der Illusion wird dadurch erreicht, dass 

über dem Podium ein baldachinartiges Dach angebracht und zwischen 

Podium und Bild (dem Faux Terrain) eine Kulisse eingebaut wird. Damit 

werden oberer und unterer Bildrand verborgen. 

Der Baldachin des Panoramas verbirgt die Lichtquelle (Glasdach), so-

dass der Zuschauer (aus einem dunklen Gang auf  das Podium kom-

mend) “vom Halbdunkel aus rund um sich nur das taghell leuchtende 

Bild sieht – und sich in der Natur wähnt.“21 So erscheint das Bild selbst 

als Ursprung des Lichtes; dieser Effekt wurde später im Kino-, Fern-

seh- und Computerbild perfektioniert.22 Mit dem vorgeschalteten Faux 

Terrain wandelt sich das zweidimensionale Gemälde für den Betrachter 

zu einem Bildraum. Das war der Beginn einer neuen künstlerischen 

Strategie, und 100 Jahre später ermöglicht Computersoftware den Me-

dienkünstlern, virtuelle Realitäten zu schaffen. 

Das Panorama ermöglichte es, dass das Bild durch seine reale Wirkung 

kaum mehr als Konstrukt wahrgenommen wurde und sich der Betrach-

ter an den realen Ort versetzt fühlte. Diese Strategie der Immersion 

blieb allen weiteren Entwicklungen der Medienkunst gemeinsam und 

wurde so zum Wegbereiter im Streben nach maximaler Illusion.

20 Kämpfen, S. 11.
21 Kämpfen, S. 12.
22 Grau, S. 55.
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3. 
Von Wirklichkeitsnachahmung  

in der Panoramamalerei zur virtuellen Realität  
in der zeitgenössischen Medienkunst 

Beim Panorama bleibt der Betrachter noch ausserhalb, und die bildli-

chen Illusionsräume sind als Täuschung erkennbar. Mit dem Computer 

als Bildapparat können zeitgenössische Medienkünstler den Betrachter 

ins Bild hinein nehmen. Dreidimensionale Bilder suggerieren den Ein-

druck, “in den Bildraum einzutauchen, sich dort in Echtzeit zu bewegen 

und gestalterische Veränderungen vornehmen zu können.“23 Neben den 

Augen können dank Zusammenspiel von Hard- und Softwareelementen 

auch die übrigen Sinne angesprochen werden: “Simulierter Raumklang, 

taktile und haptische Eindrücke, thermorezeptive, gar kinästhetische 

Wahrnehmungen sollen ... dem Betrachter in einem komplex struktu-

rierten Raum die Illusion einer natürlichen Welt vermitteln.“24 

Eine Steigerung hat diese durch den Bildapparat Computer erzeugba-

re unbewusste Illusion, welche die Wirklichkeit nicht mehr “nur“ nach-

ahmt, sondern umwandelt, durch das Internet erfahren. Beliebig viele 

Bildräume sind dadurch zugänglich, und der Medienkünstler kann heu-

te den Betrachter  zum Interakteur, ja sogar zum Künstler machen.  Bei 

der interaktiven Kunst kalkuliert der Künstler Erzählstränge und lenkt 

so den Interakteur, der nur nach Multiple Choice Methode “kreieren“ 

kann. Mit Interface (Verbindung mit dem Datenwerk) kann er heutzuta-

ge auch das Zufallsprinzip einbauen, das einmalige Bilder ermöglicht. 

Der Betrachter wird bei diesen neuesten Medientechniken selbst zum 

Künstler.25 

23 Grau, S. 14.
24 Grau, S. 15.
25 Grau, S. 214.
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III. 
GESCHICHTE DES  

BouRBAKI PANoRAMAS

1. 
Humanitäres Engagement  

des Künstlers Edouard Castres

Edouard Castres stammte aus einer bürgerlichen Genfer Uhrmacher-

familie und hatte das Handwerk des Emailmalers gelernt. Nach Studien 

an der Ecole des Beaux Arts in Paris kam er in seinem 21. Altersjahr 

zurück nach Genf  und wurde als Portraitmaler tätig. Sein Zeitgenosse 

Henry Dunant entzündete sein humanitäres Engagement, und als der 

Deutsch-Französische Krieg ausbrach, stellte er sich mit 31 Jahren als 

freiwilliger Rotkreuz-Sanitäter der französischen Armee zur Verfügung. 

Zusammen mit zwei befreundeten Ärzten rüstete Castres ein Pferde-

fuhrwerk mit Medizinalgerät, Verbandsmaterial und Medikamenten 

aus. Zuerst wurden die drei Freiwilligen in die Normandie geschickt und 

dann der neu gegründeten Ostarmee General Bourbakis zugeteilt. So 

wurde der Künstler Zeuge des Schicksals der 87’000 Soldaten, welche 

im Februar 1871 in die Schweiz flüchteten.26 (Abb. 2)

Castres ist zweifelsohne der Inbegriff  eines für humanitäre Anliegen 

engagierten Künstlers; sein soziales und politisches Leben sowie sein 

künstlerisches Schaffen widmete er der Humanität. Er zeigte mit seinem 

Werk keine heroischen Szenen wie seine Malerkollegen des 19. Jahr-

hunderts. Es gibt auf  seinem Rundgemälde auch keine Hauptakteure. 

“Das Schicksal der Franzosen ist nicht ins Pathetische übersteigert, 

die Tat der Schweizer Soldaten nicht verherrlicht: Er plädiert für die 

Menschlichkeit und appelliert ans Mitgefühl.“27

26 Finck/Ganz, S. 30.
27 Kämpfen, S. 68.



Abbildung 2: Edouard Castres, Bourbaki Panorama, 1881  
(Panoramaszene mit Ambulanz) 
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2. 
Die Entstehung des Rundgemäldes in Genf 1881  

und der umzug nach Luzern 1889

Nach Kriegsende begann Castres mit Gemälden, welche die Schrecken 

des Erlebten festhielten. Sein Bild “l’Ambulance dans la Neige“ gewann 

eine Auszeichnung am Pariser Salon 1872; er integrierte diese Darstel-

lung auch in sein Rundgemälde. Zu Ruhm gelangt erhielt der Künst-

ler 1876 über den Genfer Immobilienhändler und Bauunternehmer  

Benjamin Henneberg den Auftrag für ein Grosspanorama. 1881 hatte  

Henneberg dann das Rotundengebäude in Genf  erstellt und konnte 

Castres die in seinem Atelier angefertigten Detailskizzen auf  das Tuch 

transponieren. Fünf  Schweizer Maler (darunter Ferdinand Hodler) und 

fünf  weitere Maler aus Frankreich und Belgien bildeten zusammen mit 

ihm das Malerteam. Zusätzlich erstellte der Genfer Bühnenbildner Hen-

ri Silvestre den dreidimensionalen Vordergrund, das sog. Faux Terrain. 

Nach fünf  Monaten Arbeit eröffnete das Panorama dann am 24. September 

1881 und blieb während acht Jahren in der Genfer Rotunde. Als das Besu-

cherinteresse dort nachliess und Luzern (vor allem wegen seiner aufblü-

henden Hotellerie) nach einer Attraktion suchte, dislozierte Henneberg das 

Rundgemälde nach Luzern, wo am 31. August 1889 die Wiedereröffnung 

in einer nach dem Genfer Vorbild nachgebauten Rotunde stattfand.28

Der Bau der Luzerner Rotunde 1889 nach dem Genfer Vorbild durch 

Henneberg, der das Grundstück am Löwenplatz erworben hatte, dau-

erte lediglich 4 Monate. Er und später sein Sohn betrieben das Pano-

rama bis 1925, als sie es dem Transportunternehmen Koch & Söhne 

verkauften. Die neuen Eigentümer unterteilten den Kuppelbau in zwei 

Stockwerke: Auto-Werkstatt und –Einstellhalle im EG, um 2 Meter im 

oberen Bildrand verkürztes Panoramabild im OG; 1949 wurden noch-

mals 2 Meter abgeschnitten, und zwar am unteren Bildrand, um mehr 

Platz für das Unternehmen zu gewinnen.29 Das Panoramabild verlor mit 

dem Aufkommen des Kinos nach 1930 an Besucherinteresse, und das Ge-

bäude veraltete beinahe bis zur Abbruchreife. Die Rettung kam zum 100. 

Geburtstag des Kunstwerkes 1981, als ein Verein zur Erhaltung des Pan-

oramas gegründet wurde und das Gebäude kaufte. 1996 wurde dann die 

Sanierung des Gebäudes angegangen, welche die Erweiterung mit einer 

Stahl- und Glaskonstruktion für den Unterbau der Rotunde mitumfasste 

und im Jahr 2000 abgeschlossen werden konnte. Auch die Bildrestaurati-

on begann mit dem Gebäudeumbau und war Anfang 2008 vollendet. 

28 Finck/Ganz, S.31, 34, 35, 40.
29 Kämpfen, S.42 f.



Abbildung 3: Edouard Castres, Bourbaki Panorama, 1881 
(Panoramaszene mit Sanitätswagen des Roten Kreuzes)
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IV. 
BouRBAKI PANoRAMA  

ALS AuSGANGSPuNKT DER KuNST  
Zu THEMEN DES HuMANITäREN  

VöLKERRECHTS uND INTERNATIoNALEN 
MIGRATIoNSRECHTS

Edouard Castres hatte sich 1870 bei Kriegsausbruch als Freiwilliger einem  

Sanitätszug der französischen Armee angeschlossen und war Ende 1870 

von der Nordfront an die Südfront gewechselt. So marschierte er in den 

drei Tagen des Übertritts der französischen Ostarmee vom 1. bis 3. Feb-

ruar 1871 mit seinem von einem Pferd gezogenen Sanitätswagen in die 

Schweiz ein. Dort wiederum nahmen Helfer des Schweizerischen Roten 

Kreuzes und zivile Helfer die Soldaten auf, nachdem sie von der Schweizer 

Armee entwaffnet worden waren, und die Schweiz gewährte den 87’000 

Soldaten Asyl für die sechs Wochen bis zum Kriegsende. (Abb. 3)

1. 
Rechtliche Thematik

1.1. 
Pflege verwundeter Soldaten als völkerrechtliche Pflicht  

gemäss Erster Genfer Konvention

Die ursprüngliche Genfer Konvention von 1864 regelte in Artikel 6 Fol-

gendes: “Die verwundeten oder kranken Militärs sollen ohne Unterschied 

der Nationalität aufgenommen und verpflegt werden.“ Um dies zu er-

möglichen, verbot die Konvention, die durch das Rotkreuz-Zeichen mar-

kierten militärischen Sanitätseinheiten der Gegenseite anzugreifen. Mit 

den 1949 geschaffenen Genfer Konventionen wurde die Schutzpflicht 

auf  Zivilpersonen und auf  nicht internationale Konflikte erweitert.  
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1.2. 
Gewährung von Asyl  

aus humanitären Gründen

Als Ende 1870 das Kriegsgeschehen der Schweiz immer näher kam, be-

setzte die Schweizer Armee die Grenzen im Jura. Am 31. Januar 1871 

ersuchte der General der Ostarmee (Clinchant hatte Bourbaki kurz vor 

Kriegsende ersetzt) General Herzog um Asyl für seine Truppen. Die Neu-

tralität der Schweiz stand einem Übertritt der von der deutschen Armee 

eingekesselten französischen Ostarmee entgegen. General Herzog löste 

dieses Problem, indem er mit dem französischen General einen Vertrag 

verhandelte, welcher die Entwaffnung der Armee und Internierung bis 

Kriegsende vorsah. Der Übertrittsvertrag vom 1. Februar 1871 stipulier-

te auch noch die Pflicht von Frankreich zur Bezahlung des Aufwandes 

der Schweiz gegen Herausgabe des Kriegsgerätes.30 So wurde ohne Ver-

pflichtung durch das Völkerrecht und/oder das Schweizer Recht den er-

schöpften Bourbaki-Soldaten aus humanitären Gründen Asyl gewährt.

2. 
Künstlerische Reflexion

2.1. 
Aktivistische Behandlung  

des Themas

Das Besondere am Bourbaki Panorama ist, dass es sehr subtil die Fol-

gen des Krieges und die Notwendigkeit der humanitären Aktion zeigt. 

Der Künstler war wie ein Kriegsreporter “embedded“ und machte Skiz-

zen über das historische Ereignis, aus welchen 10 Jahre später das 

Bourbaki Panorama wurde. Die Schweiz hatte gestützt auf  die Genfer 

Konvention von 1864 eine fremde Armee auf  ihr Territorium gelassen. 

Die französischen Soldaten wurden entwaffnet und mit medizinischer 

Hilfe und Nahrung versorgt. Das Augenmerk des Künstlers ist vor allem 

darauf  gerichtet, wie die Bevölkerung und die noch junge Rotkreuz-

Organisation den leidenden Soldaten helfen. Waren Panoramabilder bis 

dahin fremd und fern, so zeigt das Rundbild von Castres kritisch ein 

aktuelles Ereignis mit Emotion, Empathie und realistischer Nähe. Die 

bleibende Gültigkeit rührt in erster Linie von der menschlichen Bot-

schaft her, die Wiederholung solchen Elends zu verhindern.31 

30 Kämpfen, S. 27.
31 Kämpfen, S. 98.
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2.2. 
Kunstwerk mit politischer Dimension

Ziel eines jeden Panoramamalers war es, dem Betrachter einen mög-

lichst unmittelbaren, umfassenden und täuschend echten Eindruck von 

bestimmten Örtlichkeiten oder Ereignissen zu vermitteln. Der Besucher 

sollte seinen Blick so schweifen lassen können, als befände er sich im 

Freien und am tatsächlichen Ort des Geschehens. Beim Panorama ging 

man weg von mythologischen und allegorischen Darstellungen, die nur 

dem gebildeten Betrachter verständlich waren, hin zu realistischen 

Landschaftsdarstellungen und aktuell realpolitischen Ereignissen, die 

den Zeitungsleser interessierten. In einer ersten Phase der Panoramen 

gab es vor allem Landschaftsbilder von fremden und bekannten Orten 

zu bestaunen. In einer zweiten Phase standen historische Ereignisse im 

Mittelpunkt. 

So gab denn Henneberg auch Castres den Zuschlag für ein Panora-

magemälde, weil es ein hiesiges Ereignis von historischer Tragweite 

aus der unmittelbaren Gegenwart zeigte, welches damals die ganze 

Schweiz berührte. Zweifelsohne spielte beim Auftraggeber der Gedanke 

mit, die Schweiz als neutrales Land zu zeigen, welches sich humanitär 

engagiert. Tatsächlich haben ja die am 1. Februar 1871 einmarschie-

renden 87’000 Bourbaki-Soldaten auf  die ganze Schweiz verteilt in Pri-

vathaushalten Aufnahme gefunden,32 bis sie nach dem Friedensvertrag 

zwischen Deutschland und Frankreich vom 26. Februar 1871 wieder 

nach Frankreich zurückkehren konnten. Kantonale Kriegskommissari-

ate organisierten die Unterkunft und Verpflegung der Soldaten.33 Das 

Ereignis hatte die ganze Schweiz erfasst, und so erzeugte das Rundbild 

grosses öffentliches Interesse. Der Unternehmer Henneberg erzielte 

während ungefähr 25 Jahren denn auch einen eindrücklichen finanziel-

len Erfolg mit dem Bourbaki Panorama.

Ungeachtet der Rahmenbedingungen, die der Auftrag für Castres mit 

sich brachte, verfolgte der Künstler auch eine eigene Strategie, mit wel-

cher er das Massenmedium geschickt für seine humanitären Anliegen 

einsetzte. Auftragsgemäss schuf  er einerseits Spektakel von hohem 

Unterhaltungswert: Artilleriedivisionen auf  der einen Talseite und In-

fanteriedivisionen auf  der anderen Talseite marschieren in die Schweiz 

ein, und zwar direkt auf  den Betrachter zu, der auf  der Plattform steht. 

32 Siehe Verteilliste in Beilage 2.
33 Siehe Beispiele von Ausschreibungen für Beschaffung von Nahrung  

in Beilage 3.
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Andererseits zeigt er aber auch sehr drastisch das Schicksal einzelner 

Soldaten, welche an Verletzungen, Krankheit, Hunger und Kälte leiden: 

In “Nahaufnahme“ sieht der Betrachter eine Beinamputation an einem 

Soldaten oder einen an Cholera sterbenden Soldaten. Das war eine 

künstlerische Revolution zur damaligen Zeit, denn Panoramen zeigten 

bis dahin nur glorreiche Kriegsszenen und -helden, grossartige Stadt-

ansichten oder traumhafte ferne Landschaften.

Castres hat das in seinem Werk Gezeigte mit eigenen Augen gesehen 

und will dem Betrachter gezielt die Schattenseiten des Krieges auf  

drastische Weise zeigen. Sein Ziel ist es, ein aktuelles Ereignis zu do-

kumentieren und den Betrachter aufzurütteln. Künstlerisch beeindru-

ckend ist das Management von Nähe und Distanz; mich beeindruckt 

aber auch vor allem das Engagement des Künstlers für die  Notwen-

digkeit humanitärer Regeln im Krieg. Als Freund von Henry Dunant und 

humanitärer Aktivist setzte er sich mit seinem Panorama bewusst für 

die damals erst gerade geschaffene Genfer Konvention und das neu ge-

gründete Rote Kreuz ein. Er machte also seine Kunst politisch, wie es 

Hirschhorn formuliert.34 

2.3. 
Abgrenzung zu heutiger Eventkultur  

und perfekter Illusion

Der Besucher des Bourbaki Panoramas steht sozusagen mitten im 

Rundbild auf  der Plattform im Zentrum des Rotundenraumes. Seine 

Illusion, in der geschichtlichen Realität zu stehen, wird durch das Faux 

Terrain ins Dreidimensionale ergänzt. Unmittelbar unter der Plattform 

sind vier Vorgelände, auf  welchen Figuren und Requisiten stehen, wie 

sie im Rundgemälde selber vorkommen. Mit dem Übergang des drei-

dimensionalen Faux Terrain ins zweidimensionale Gemälde wird ge-

schickt gespielt. Mit der 2008 abgeschlossenen Restauration wurde 

noch eine akustische Dimension hinzugefügt. Kanonendonner aus der 

Ferne, wiehernde Pferde und anderes mehr bilden die Geräuschkulisse, 

welche die Illusion für den Besucher heute noch verstärkt. Eine Hörfol-

ge, in der Pasteur Clerc seiner Tochter erzählt, wie er die Internierung 

der Bourbaki-Armee in jungen Jahren erlebt hat, rundet das akustische 

Erlebnis ab.35 

34 Hirschhorn, S.35. 
35 http://www.bourbakipanorama.ch/de/rundbild.html, 15.2.2014. 
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Die Panoramen sind Vorläufer der Eventkultur. Im Gegensatz zu den 

damals üblichen Panoramen und den heutigen kulturellen “events“ 

wie zum Beispiel IMAX-Kinos und Erlebniswelten hat das Rundbild von 

Castres Aktualität und politische Relevanz. Castres hat sich mit seinem 

Werk in eine Welt begeben, die vielleicht ausserhalb der Hochkultur 

im engeren Sinne liegt. Es ist ihm aber gelungen, das Thema der Hu-

manität im Krieg für den Beschauer greifbar zu machen, ohne dass er 

den Versuchungen der Eventkultur als dem Gegenpol verfallen ist. Bei 

seinem Kunstwerk ist klar, was Illusion und was Wirklichkeit ist, wohin-

gegen bei der heutigen Eventkultur diese Grenze verwischt ist. Diese 

heutige Kulturware steht im Kontrast zu authentischen Kunstwerken, 

wie Adorno es drastisch umschreibt.36 Im Gegensatz zum damaligen 

Panoramamaler wollen die heutigen Ingenieure von Traumwelten eine 

perfekte Illusion schaffen: Imagination perfekter als Wirklichkeit! Castres 

hingegen hat mit seinem Bourbaki Panorama ein “sensationelles“ Er-

eignis derart aufgenommen, dass es bewusst an die Wirklichkeit erin-

nert: die Schattenseiten des Krieges!  

2.4. 
Abgrenzung zu Kunst im Dienste  

des Kommerzes

Das Bourbaki Rundgemälde ist eine Auftragsarbeit, und Panorama-Pro-

duktionen waren zu ihrer Zeit, was die Filmindustrie heute ist. Analog 

der Polarität von Hochkultur und Eventkultur liegt nach meiner Beurtei-

lung das Werk von Castres zwischen dem Pol von Kommerz im Dienste 

der Kunst und demjenigen von Kunst im Dienste von Kommerz. Bei 

einem Künstler wie Damien Hirst steht meines Erachtens die Ökono-

mie mit Herstellungsprozess (er liefert meist nur die Idee des Werkes, 

und seine Assistenten führen sie aus) und Vertrieb (er schafft eigene 

Vertriebskanäle, auf  die er seine Kunst ausrichtet) im Vordergrund. 

Castres hingegen hat für alle Szenen des Rundgemäldes die Skizzen 

selbst gemacht, welche er und seine Künstlerkollegen dann lediglich in 

Vergrösserung umgesetzt haben. Auch hat er seinen Auftrag geschickt 

für seine eigenen humanitären Anliegen genutzt und nicht etwa dem 

Sensationseffekt untergeordnet, wie es bei der Panoramamalerei für die 

Zuschauerattraktivität eher erwartet wurde. 

36 Horkheimer/Adorno, S. 148.
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I. 
ÜBERSICHT

Das Konzept der für Herbst 2014 geplanten Ausstellung besteht darin, 

dass fünf  aktuelle Themen des humanitären Völkerrechts aufgegriffen 

werden, auf  welche Künstler unserer Zeit aufmerksam machen. Die 

Themenbereiche sind Kampf  gegen Terrorismus (Guantanamo), inner-

staatliche Konflikte (Kongo und Syrien), Verbot des Einsatzes gewisser 

Waffen (Drohnen), Bleiberecht für Flüchtlinge aus humanitären Grün-

den (Lampedusa) und staatliche Schutzverantwortung bei Naturkata-

strophen (Sichuan Erdbeben). 

Die Ausstellung soll ein breites Publikum ansprechen. Insbesondere 

ist das Thema Zuwanderung ein Schwergewicht der Ausstellung. Die 

derzeitige heftige öffentliche Diskussion nach der Abstimmung vom 

8./9. Februar 2014 wird sicherlich zusätzliche Mobilisierung für den 

Ausstellungsbesuch bewirken. Zum einen ist bereits im Einführungsbe-

reich das Thema Asyl aufgegriffen, weil es “Menschlichkeit“ vor unsere 

Tür bringt. Dem Thema Migration ist dann auch noch ein eigener Bereich 

gewidmet: die Installation von Thomas Kilpper “Leuchtturm für Lam-

pedusa“ steht auf  dem Vorplatz des Bourbaki Panoramagebäudes.

Schliesslich gibt es auch noch einen interaktiven Besucherbereich, wel-

cher zum einen Projekte der neueren Medienkunst und zum anderen 

soziokulturelle Projekte beinhaltet. 



Abbildung 5: Aufnahme Verwundeten-Evakuation  
durch Rotes Kreuz in Syrien, 2014

Abbildung 4: Al Meier, Projekt Asyl, 2014 (fotoportraits) 

Abbildung 6: Christoph Rütimann, Bourbaki Handlauf, 2014 (Videostill)
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II. 
THEMENBEREICHE

1. 
Einführungsbereich  

(Eingang zur Parterrehalle)

1.1. 
Humanität betrifft uns unmittelbar

Mit dem Betreten des Gebäudes gelangt der Besucher direkt in den Ein-

führungsbereich der Ausstellung. Das kuratorische Anliegen ist es, dass 

der Besucher die Humanität gleich als etwas erfährt, das ihn betrifft. 

Humanität ist nicht nur eine Hilfsaktion in einem Kriegsgebiet weit weg 

von der Schweiz, an der sich ein Schweizer allenfalls noch mit einer 

Spende beteiligen kann. Humanität ist auch unter uns gefordert, indem 

wir einander in Not helfen. Es werden acht Portraits ausgestellt, welche 

der Schweizer Künstler Al Meier von Asylanten erstellt hat. Mit fotogra-

fischer Überblendungstechnik fügt er sie mit acht Portraits Einheimi-

scher zusammen (siehe Konzept in Beilage 4). Die Besucher können 

kurze Lebensläufe der beiden Dargestellten lesen und über Kopfhörer 

die von ihnen selbst erzählte Lebensgeschichte hören. (Abb. 4)

1.2. 
150 Jahre Rotes Kreuz

Zusätzlich zu dieser emotionalen Dimension soll der Einführungsbe-

reich auch die Tätigkeit des Roten Kreuzes mit seinem 150-jährigen 

Jubiläum als Inbegriff  des humanitären Völkerrechts den Besuchern 

nahebringen. Als Exponate werden dafür Fotos und Filme von kürzlichen 

humanitären Aktionen des Roten Kreuzes gezeigt. (Abb. 5) 
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1.3. 
125 Jahre Bourbaki Panorama in Luzern

Schliesslich soll dieser Bereich auch in die Bedeutung der Kunst zum 

Thema Humanität einführen, denn mit/in dem Bourbaki Rundgemäl-

de, das in Luzern sein 125-jähriges Jubiläum feiert, kommen Humani-

tät, Kunst und humanitäres Völkerrecht zusammen.  Als Exponat wird 

eine Videoarbeit des Schweizer Künstlers Christoph Rütimann über das 

Bourbaki Panorama gezeigt, welche dieser für die Ausstellung geschaf-

fen hat. Bei diesem “Bourbaki Handlauf“ schreitet  der Künstler das 

Panorama vor und hinter den Kulissen mit seiner Kamera ab, die er an 

allen Geländern entlang führt. Damit erhält der Betrachter eine ganz 

neue, lebendige Sicht auf  das Kunstwerk von Castres. Das Testvideo 

des Künstlers findet sich in Beilage 5 (nur in der elektronischen Version 

der Masterarbeit). (Abb. 6) 
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2. 
Themenbereich I (Parterrehalle):  

Kampf gegen Terrorismus (Guantanamo) 

Der mit Abstand grösste Raum des Panoramagebäudes ist die Parterre-

halle, welche als “Mall“ bezeichnet wird. Ein Viertel davon ist der Ein-

gangsbereich, den die Ausstellung für die Einführung nutzt. Ein weiteres 

Viertel wird durch die Luzerner Kunsthalle besetzt, sodass rund die 

Hälfte der Parterrehalle für den ersten Themenbereich zur Verfügung 

steht. Entsprechend hat es hier auch am meisten Exponate.

2.1. 
Künstlerische Reflexion in der Konzeptkunst  

“Redaction Paintings“ von Jenny Holzer 2006

In ihrer Serie von Arbeiten unter dem Titel “Redaction Paintings“ ver-

fremdet die amerikanische Künstlerin Jenny Holzer geheime Doku-

mente der amerikanischen Regierung und des amerikanischen Militärs 

zu Misshandlungen von gefangenen Al Kaida-Kämpfern. Jenny Holzer 

(geb. 1950) ist eine Konzeptkünstlerin, die vor allem Ideen im öffentli-

chen Raum realisiert. Die bekannteste Arbeit sind die sog. Truisms mit 

Statements und Aphorismen, wie sie zum Beispiel anlässlich der do-

cumenta 7 (1982) auf  Plakaten an Hausfassaden und in Telefonzellen 

präsentiert wurden. 

Thema von Jenny Holzers “Redaction Paintings“ von 2006 ist die poli-

tische Landschaft der USA nach 9/11 und die Debatte über verdeckte 

Ermittlungen, Misshandlungen von Kriegsgefangenen und Kriegstragö-

dien in Irak, Afghanistan und Guantanamo Bay, die Jenny Holzer anhand 

von schriftlichen Anweisungen, Emails und Zeugenaussagen von Ent-

scheidungsträgern, Soldaten und Gefangenen offenlegt. Die Künstlerin 

zeigt Dokumente aus Regierungs- und Militärkreisen, die im Zuge des 

Freedom of  Information Act veröffentlicht worden sind. Ursprünglich 

nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, wurden viele dieser Dokumente 

von Seiten der Regierung und des Militärs vor deren Freigabe stark zen-

siert. Ohne sich einer bestimmten Ideologie zu verschreiben, präsentiert 

Holzer in ihren Bildern Text als Material und weckt dadurch beim Be-

trachter eine Neugierde auf  die eigentliche Bedeutung der Worte, die 

in ihrem ursprünglichem Kontext oft nicht in ihrer Bedeutung erfasst 

werden, weil sie in dem Informationsfluss, dem wir ständig ausgesetzt 

sind, untergehen. (Abb. 7)



Abbildung 8: Jenny Holzer, Small formica 2850 Yellow White, 2006

Abbildung 9: Jenny Holzer, At the Midtown Massacre ochre, 2007

Abbildung 7: Jenny Holzer, Memorandum for Condoleeza Rice (Blue White), 2006
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Die “Formica Report“-Serie besteht aus 16 Arbeiten (von denen 6 in die-

ser Ausstellung gezeigt werden). Sie sind vergrösserte Reproduktionen 

des über sechshundert Seiten langen Anhangs des Formica Reports, der 

Misshandlungen an Kriegsgefangenen im Irak beschreibt. Der Formica 

Report wurde 2004 erstellt und 2006 vom Pentagon – grösstenteils 

zensiert – herausgegeben. Die schwarzen Balken der zensierenden Text-

marker lassen die Seiten als abstraktes Gemälde erscheinen. (Abb. 8)

Die Triptychen “At the Midtown Massacre“, “Jaw Broken“ und “Gloves 

Off“ sowie die einzelne Tafel mit dem Titel “Wish List“ (alle 2006) sind 

stark vergrösserte Dokumente in Öl auf  Leinwand, die Zeugnis geben 

über den Krieg und Misshandlungen an Gefangenen aus der Perspektive 

von Militärs und Kriegsgefangenen. Des weiteren hat Jenny Holzer in 

ihren “Redaction Paintings“ von 2006 eine Serie von Autopsieberichten 

in der gleichen Art verfremdet, welche die Todesumstände von Inhaf-

tierten in amerikanischer Kriegsgefangenschaft erläutern. (Abb. 9)

2.1. 
Rechtliches Thema:  

Militärische Aktionen gegen Nicht-Soldaten und  
deren freiheitsentzug ohne gerichtliches Verfahren

Wichtige Regeln des humanitären Völkerrechts enthalten das Abkommen 

gegen Folter und die dritte Genfer Konvention betreffend menschenwür-

dige Behandlung und Freilassung von Kriegsgefangenen nach Konflikten-

de. Massgebliche Regeln zum Schutz von Kombattanten in Obhut der 

Gegenpartei sind ein Verbot ihrer Tötung sowie aller Massnahmen zur 

Gefährdung ihrer Gesundheit und körperlichen Unversehrtheit, wie bei-

spielsweise die Anwendung von Gewalt gegen diese Personen oder ihre 

Folterung, Verstümmelung oder Verwendung für medizinische Experimen-

te. Ebenfalls geschützt sind ihre Ehre sowie ihre persönlichen Überzeu-

gungen. Dementsprechend verboten sind Bedrohungen, Beleidigungen, 

Erniedrigungen und das öffentliche Zurschaustellen von geschützten Per-

sonen. Die Konfliktpartei, in deren Hand sich die geschützten Personen 

befinden, hat die Pflicht, diese unabhängig von ihrer nationalen Zuge-

hörigkeit medizinisch zu versorgen, zu verpflegen, angemessen unter-

zubringen und für ihre Sicherheit zu sorgen. Wer Kombattant ist und ob 

gegebenenfalls seine Rechte verletzt wurden, muss gemäss dritter Genfer 

Konvention durch ein gerichtliches Verfahren festgestellt werden.37 

37 Gasser/Melzer, S. 112 ff.
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Als Antwort auf  die Attacken der Al Kaida-Angehörigen vom 11. Septem-

ber 2001 erklärte der Präsident der USA dem internationalen Terroris-

mus den Krieg. Damit wurde von den USA bewusst die Differenzierung 

von bewaffnetem Konflikt zwischen Staaten und Verbrechensbekämp-

fung aufgehoben. Einerseits wurde damit das humanitäre Völkerecht 

ausgehebelt, indem ohne Ermächtigung des UNO-Sicherheitsrates mi-

litärische Einsätze gegen andere Staaten unternommen wurden mit 

der Begründung, dass diese Terroristen Unterschlupf  gewährten: siehe  

Afghanistan. Andererseits wurden die militärisch angegriffenen Al Kai-

da-Angehörigen von den USA als illegale Kombattanten bezeichnet, um 

rechtfertigen zu können, dass ihnen der Schutz von Angehörigen von 

Streitkräften nicht gewährt wurde. Um gleich noch die gefangen ge-

nommenen Al Kaida-Angehörigen dem US-Rechtssystem zu entziehen 

(als Nicht-Soldaten unterstehen sie diesem und nicht der Militärjustiz), 

etablierten die US-Streitkräfte 2002 auf  Befehl ihres Vorgesetzten – des 

Präsidenten der USA – auf  der kubanischen Insel Guantanamo ein Ge-

fangenenlager. Erst 2006 entschied das Oberste Gericht der USA, dass 

für diese Gefangenen ein rechtsstaatliches Verfahren zu erstellen sei.

Jenny Holzers Arbeit “Redaction Paintings“ zeigt mit ihren Durchstrei-

chungen von Textstellen in Regierungsdokumenten die clandestine 

Justiz auf  und hebt als Folge davon die Bedeutung von Worten her-

vor, welche die Grundlage für die Manipulation des humanitären Völ-

kerrechts durch die US-Regierung bildeten. Der Betrachter wird in die 

bewusst falsche Rechtsauslegung hineingezogen, welche zu den Gräuel-

taten durch amerikanisches Militär führten. Meines Erachtens ist diese 

künstlerische Strategie genauso wirksam für die Bewusstseinsbildung 

wie schockierende Fotos von Folter, die der Ausstellungsbesucher am 

Fernsehen schon so oft gesehen hat. 
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3. 
Themenbereich II (Museumsraum):  

innerstaatliche Konflikte (Kongo und Syrien)

3.1. 
Künstlerische Reflexion in der Videoarbeit  

“The Enclave“ von Richard Mosse 2013

Für die Venice Biennale 2013 hat Richard Mosse eine Videoarbeit zum 

Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo geschaffen. Der 

Künstler (geboren 1980) ist ein irischer Fotograf  und Filmemacher. Er 

ist mehrere Male in den östlichen Kongo gereist und hat dort bei Rebel-

lengruppen recherchiert, die mit Überfällen, sexueller Gewalt und Plün-

derungen die Gegend terrorisieren. Mit einer 16mm-Infrarot-Kamera 

ging er den Rebellen und den staatlichen Truppen in der Region Goma 

nach und zeigt das Bild der Massaker und Verwüstungen: infrarot oder 

blutrot? Die Arbeit wird auf  fünf  Videobildschirmen verteilt gezeigt und 

ist eine Verbindung von Videokunst mit Filmjournalismus. (Abb. 10)

3.2. 
Rechtliches Thema:  

Militärischer Einsatz eines Staates  
gegen seine eigenen Bürger 

Grundsätzlich ist humanitäres Völkerecht nur auf  Konflikte zwischen 

Staaten anwendbar. Die UNO-Resolution von 1968 über die Wahrung 

der Menschenrechte in bewaffneten Konflikten und das Zusatzprotokoll 

von 1977 zum Schutz der Opfer nicht internationaler Konflikte sind 

aber schon gemäss ihrem Wortlaut auf  bürgerkriegsähnliche Zustände 

anwendbar: nicht internationaler und bewaffneter Konflikt. Damit ist 

klar, dass Regierungen in Konflikten auf  ihrem Staatsgebiet humani-

täres Völkerrecht und Menschenrechte zu befolgen haben. Ohne diese 

beiden Abkommen wären die Opfer innerstaatlicher Konflikte allein auf  

das Menschenrecht angewiesen, das aber nur Staaten und nicht auf-

ständische Gruppen bindet.38 

Eine aktuelle Debatte zur humanitären Intervention, welche diesen Be-

reich betrifft, hat der Syrienkonflikt ausgelöst. Der UNO-Sicherheitsrat 

konnte sich nicht dazu durchringen, und die USA alleine wollten dieses 

Last-resort-Instrument zur Wahrung der Menschenrechte letztendlich 

38 Gasser/Melzer, S. 30 f.



Abbildung 10: Richard Mosse, The Enclave, 2013 (Videostill) 

Abbildung 11: Marina Abramovic, The Artist is Present, 2009
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nicht auf  eigene Verantwortung einsetzen. Als Kompromiss wurde das 

syrische Regime zur Unterzeichnung des Chemiewaffenverbotes verpflich-

tet. Diese Waffen werden nun zwar vernichtet, aber Präsident Assad hat 

durch diesen Handel de facto von der Völkergemeinschaft eine “license 

to kill conventionally“ gegen seine eigenen Bürger erhalten.

Richard Mosse hat die künstlerische Strategie der Immersion, wie sie 

schon Castres mit seinem Rundgemälde eingesetzt hatte, eindrücklich 

auf  das Medium Video adaptiert. Der Betrachter wird als Begleiter des 

Künstlers in die kongolesischen Kampfzonen mitgenommen und damit 

in die Rolle des Rebellen und Soldaten versetzt, der sich durch unweg-

sames Gelände bewegt und dauernd mit Angriffen rechnen muss. Es 

bekämpfen sich Mitbürger wie feindliche Truppen, aber nicht einmal 

die Verwundetenpflege ist gewährleistet, weil die Genfer Konventionen 

innerstaatlich nicht gelten und die kongolesische Regierung ein autori-

täres Regime ist.  
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4. 
Themenbereich III (Panoramaraum):  

Verbot zum Einsatz gewisser Waffen im Krieg (Drohnen)

4.1. 
Künstlerische Reflexion in der Aktion gegen  

den Einsatz von Drohnen von Marina Abramovic 2014

Marina Abramovic plant für 2014 eine art performance in der Londoner 

Serpentine Gallery unter dem Titel “The Artist Is Slapping Herself  In 

The Face Until The Killing Ends“. Die weltbekannte Performance-Künst-

lerin wurde 1946 im früheren Jugoslawien geboren und lebt heute in 

New York. Ihre Eltern waren Partisanen in der Führungsgruppe von Tito, 

der ja dann auch Staatschef  wurde. Abramovic wurde bekannt durch 

ihre Performances, mit welchen sie teilweise ihren eigenen Körper mal-

trätierte.  Im Jahr 2010 wurde im Museum of  Modern Art (MoMA) eine 

Retrospektive ihrer Arbeiten gezeigt und fand eine Performance von ihr 

unter dem Titel The Artist is Present statt. Während der Öffnungszeiten 

der Ausstellung sass die Künstlerin im Atrium des Museums an einem 

Tisch und schwieg. Ihr gegenüber war ein Stuhl aufgestellt, auf  den sich 

die Besucher setzen konnten: die Künstlerin schwieg insgesamt 1565 

Besucher an; sie und die ihr jeweils gegenüber sitzende Person durch-

lebten Emotionen unterschiedlichster Art. 

In der geplanten Performance will sich Marina Abramovic ins Gesicht 

schlagen jedes Mal, wenn eine amerikanische oder britische Drohne 

irgendwo in der Welt einen Zivilisten tötet. Sie sagt dazu: “What will 

happen to my face?” Abramovic asks. “I don’t know. What happens to 

the face of  a drone victim? I’ll tell you. It goes kablamoo. It goes kaput, 

sayonara, paPOOM. And I’m the only one on this brutal earth who can 

properly pay witness to the tragedy… Let the government ignore me and 

I will not cow. I will not bend, or wither, or succumb. I will keep slapping 

until the wars are over, even the wars we don’t know about yet.”39 Es 

ist noch nicht sicher, dass die Künstlerin die Aktion in London durch-

führen kann, und so lädt sie der Kurator nach Luzern ein, um die art 

performance im Panoramaraum täglich während der Ausstellungsdauer 

durchzuführen. (Abb. 11)

39 Quelle 16: http://stopmarinaabramovic.tumblr.com, 15.2.2014. 
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4.2. 
Rechtliches Thema:  

Verhinderung des Einsatzes von Waffen,  
welche besonders grausame Verletzungen zufügen

Schon 1868 wurde in der sog. Erklärung von St. Petersburg das Verbot 

etabliert, Sprenggeschosse im Krieg zu benutzen. Im Zusatzprotokoll I 

zu den Genfer Konventionen von 1949 wurde in Artikel 35 dieses Ver-

bot erweitert und spezifiziert auf  alle Waffen, die “überflüssige Verlet-

zungen oder unnötige Leiden  verursachen“. 1980 kam es dann zum 

“Abkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes be-

stimmter konventioneller Waffen, die übermässige Leiden verursachen 

oder unterschiedslos wirken“, dem bis heute 114 Staaten beigetreten 

sind.40 1997 kam es im sog. Abkommen von Ottawa zum Verbot von 

Antipersonenminen

Der Einsatz unbemannter, ferngelenkter und mit Präzisionswaffen be-

stückter Flugkörper, sogenannter Drohnen, wird in der internationalen 

Debatte bis anhin nicht als grundsätzlich verboten angesehen, obwohl 

es sich dabei um Waffen handelt, welche genau die vorgängig umschrie-

bene Definition erfüllen. Sie sind besonders heimtückisch, weil der 

Angegriffene überall und ohne Vorwarnung getroffen werden kann und 

deshalb überhaupt keine Möglichkeiten hat, sich zu schützen oder zu 

wehren. Der amerikanische Geheimdienst (CIA) stützt sich seit Februar 

2002 in steigendem Masse auf  diesen Waffentyp, um in Afghanistan, 

Pakistan, Somalia und im Jemen gezielt Taliban-Kämpfer bzw. Mitglie-

der der Al Kaida zu töten.

Die Performance von Marina Abramovic wird auf  eindringliche Weise 

zeigen, dass in diesem Bereich des humanitären Völkerrechts ein Re-

gelungsbedarf  besteht, der dringend ist. Die Emotionen, welche diese 

Künstlerin mit einer solchen Aktion bei den Zuschauern auslöst, tragen 

wohl stärker zur humanitären Bewusstseinsbildung bei als die Bilder in 

den Medien über die technischen Tricks und den sog. Kollateral-Scha-

den der Tötung von Zivilsten.

40 Gasser/Melzer, S. 191.



Abbildung 12: Thomas Kilpper, Leuchtturm für Lampedusa, 2008 (fotomontage)

Abbildung 13: Ai Weiwei, Installation und Videohülle “4851“,2008/2009

Abbildung 14: Künstlergruppe “blast theory“,  
hurricane – reducing natural risks, 2013



55

5. 
Themenbereich IV (Vorplatz):  

Bleiberecht für flüchtlinge  
aus humanitären Gründen (Lampedusa)

5.1. 
Künstlerische Reflexion in der Installation  

“Leuchtturm für Lampedusa“ von Thomas Kilpper 2008

Thomas Kilpper (geboren 1956) ist ein deutscher Installationskünstler. 

Bekannt sind auch seine Holzbodenarbeiten an verschiedenen geschicht-

lich heiklen Orten. So schnitzte er 2009 Portraits in den Fussboden der 

Kantine im ehemaligen Berliner Gebäude des DDR Staatssicherheits-

dienstes, um die damalige Repression in jenem Staat zu veranschauli-

chen. Der sinnige Titel dieser Arbeit war “From State of  Control“. 

Jährlich versuchen durchschnittlich 20’000 Flüchtlinge aus den Kri-

sengebieten Nigeria, Sudan, Eritrea und Somalia, unter katastrophalen 

Bedingungen die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa zu erreichen. 

Viele von ihnen verdursten an Bord der mangelhaften und überfüllten 

Boote oder ertrinken. Als Kilpper den Friedhof  der Boote sah, beschloss 

er 2008, einen Leuchtturm zu bauen. Sein symbolischer Lichtstrahl 

soll den Flüchtlingen sicheres Geleit in eine neue Zukunft geben. Die-

ser “Leuchtturm für Lampedusa“ besteht aus Draht, Plastikstreifen 

und Fotos in den Dimensionen 8m x 5m x 9m. Entgegen der Forderung 

nach einer “Festung Europa“ schaffte Kilpper damit ein Zeichen für eine  

humanitäre und gerechte Flüchtlingspolitik.41 (Abb. 12)

5.2. 
Rechtliches Thema:  

Asylgewährung nicht nur wegen (religiöser oder politischer)  
Verfolgung, sondern auch aus humanitären Gründen

Nach völkerrechtlichem Gewohnheitsrecht wird in den meisten europä-

ischen Staaten das sogenannte Refoulement-Prinzip beachtet, wonach 

Flüchtlinge nicht in Staaten zurückgesandt werden dürfen, in denen ihnen 

schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Es fehlt in der EU und 

der Schweiz aber noch immer ein Bleiberecht für Flüchtlinge aus völ-

kerrechtlichen und humanitären Gründen. Immerhin sieht das deutsche 

Aufenthaltsgesetz vor, dass Bundesländer eine Aufenthaltsbewilligung 

41 Deckert, S.1. 
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aus solchen Gründen erteilen können. Die Schweiz hat nicht einmal 

eine solche Kann-Vorschrift, sondern weicht von den formellen Zulas-

sungsvoraussetzungen nur ab, wenn ein schwerwiegender persönlicher 

Härtefall nachgewiesen werden kann.42 

Es gibt zwar mittlerweile für die betroffenen Staaten Unterstützung von 

den europäischen Grenzschützern (Frontex) zur Rettung von Flüchtlin-

gen aus Seenot.  Die bestehenden Regeln zur Aufnahme von Flücht-

lingen hingegen bleiben unangetastet. Demnach bleibt das Land, in 

dem ein Flüchtling die Europäische Union erreicht, für das Asylverfah-

ren und die Unterbringung verantwortlich. Da die meisten Flüchtlinge 

aus Armut die gefährliche Schiffsreise angetreten haben, erfüllen sie 

die formellen Voraussetzungen der Asylgewährung nicht und werden 

zurückgeschafft. 

Im ganzen Jahr 2013 erreichten total 42’925 Bootsflüchtlinge Italien, 

dreimal so viele wie im Jahr 2012. 3’818 von ihnen waren Minderjährige 

unter 18 Jahren, die ohne Angehörige ankamen. Die meisten von ihnen, 

nämlich 37’258, wurden schon auf  See von der italienischen Küsten-

wache in Sicherheit gebracht. Die Flüchtlinge kamen im vergangenen 

Jahr zu fast drei Vierteln aus Kriegsländern: 11’307 aus Syrien, 9’834 

aus Eritrea, 9’263 aus Somalia. Der weitaus grösste Teil der Flüchtlin-

ge, nämlich 88 Prozent, landeten auf  Sizilien (23’133) oder auf  der 

kleinen Insel Lampedusa (14’753), die nahe der libyschen Küste liegt. 

Dort werden sie in Auffanglagern untergebracht, nach gegenwärtiger 

Regelung für bis zu 18 Monate.43

Die Installation lindert zwar die Not in dieser humanitären Katastro-

phe nicht, aber sie ist eine eindrückliche Metapher für Hoffnung der in 

Seenot geratenen Flüchtlinge und ein Mahnmal, das an unsere Mensch-

lichkeit appelliert. Wir sind zufälligerweise auf  der Wohlstandsseite des 

Mittelmeers auf  die Welt gekommen. Kilpper ermahnt uns zur Hilfe 

für unsere Mitmenschen, die zufälligerweise auf  der anderen Seite der 

Grenze geboren wurden, wo ihre Chancen auf  ein menschenwürdiges 

Leben gering sind.   

42 Quelle 19: Art. 30 Abs. 1 lit. b des Ausländergesetzes.
43 NZZ vom 5.2.2014: http://www.nzz.ch/aktuell/international/auslandnach-

richten/lampedusa-und-es-kommen-immer-mehr-fluechtlinge-1.18236407, 
5.2.2014. 
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6. 
Themenbereich V (Kunsthalle im Parterre):  

Staatliche Schutzverantwortung  
bei Katastrophen (Sichuan Erdbeben)

6.1. 
Künstlerische Reflexion in  

Internetaktion und Installation/Video “4851“  
von Ai Weiwei 2008/2009

Am 12. Mai 2008 bebte in der chinesischen Provinz Sichuan, etwa 1’550 

Kilometer südwestlich von Peking, die Erde. Mehr als 85’000 Menschen 

starben, über fünf  Millionen wurden obdachlos. Unter den Toten wa-

ren auch viele Kinder, die von einstürzenden Schulgebäuden begraben 

wurden. Verschiedene Bürgerrechtler und Aktivisten untersuchten den 

Fall und fanden heraus, dass viele Schulgebäude aufgrund von Korrup-

tion innerhalb der Lokalregierung mangelhaft gebaut waren und im Ge-

gensatz zu benachbarten Gebäuden dem Erdbeben nicht standhalten 

konnten. 

Ai Weiwei (geboren 1957) ist ein chinesischer Konzeptkünstler  und 

gesellschaftspolitischer Aktivist. Der Künstler prangert in seinen Arbei-

ten und Aktionen die Menschenrechtsverletzungen und wirtschaftliche 

Ausbeutung durch Partei und Regierung in seinem Land an, welche mit 

der wirtschaftlichen Öffnung Chinas einhergehen. Wegen seines politi-

schen und gesellschaftlichen Engagements ist er regelmäßig Repressa-

lien durch chinesische Behörden und Polizei ausgesetzt.

Seit dem Erdbeben von Sichuan hat Ai Weiwei zusammen mit Freiwil-

ligen ein jährliches Projekt zum Gedenken initiiert. Sein Blog enthält 

eine systematische Auflistung aller Kinder, deren Leben das Erdbeben 

forderte, sowie Audioaufnahmen, bei denen Freiwillige in einer End-

losschleife jeden einzelnen Namen vorlesen. Schon nach einem Jahr 

hatte der Künstler 4851 Namen von in der Naturkatastrophe verstor-

benen Kindern zusammengetragen, von denen sonst niemand erfahren 

hätte. Am 28.5.2009 sperrte die chinesische Regierung den Blog. Der 

Künstler erstellte ein Video unter dem Titel “4851“, auf  welchem die 

Namen während 1,5 Stunden einzeln aufscheinen. In der Ausstellung 

Rebar – Lucerne 2012/13 wurde dieses Video abgespielt auf  einem 

Labtop, welcher in eine Installation integriert war, welche ein chinesi-

sches Schulpult samt Stuhl beinhaltete. Der Kurator präsentiert dieses 

Kunstprojekt für die Bourbaki-Ausstellung in gleicher Weise. (Abb. 13)
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6.2. 
Rechtliches Thema:  

Pflichten eines Staates zur Vorbeugung, humanitären Hilfe  
und Information bei Naturkatastrophen 

Die chinesische Regierung hat ihre völkerrechtliche Pflicht zum Schutz ih-

rer Bürger verletzt; die im Erdbeben umgekommenen Kinder wären heute 

noch am Leben, wenn ihre Schulhäuser vorschriftsgemäss gebaut gewe-

sen wären. Überdies verletzte diese Regierung ihre Informationspflichten 

und schweigt bis heute über die Zahl der Erdbebenopfer, und zwar vor 

allem der in ihren “Tofu-Schulhäusern“ zu Tode gekommenen Kinder. 

Aus der UNO-Charta wird die sog. Schutzverantwortung jedes Staa-

tes abgeleitet. Die Commission on Intervention and State Sovereignity 

(ICISS) hat im Jahr 2001 einen Bericht verfasst, welcher als allgemeiner 

Standard anerkannt ist und diese Verantwortung wie folgt umschreibt: 

“Souveräne Staaten haben die Verantwortung, ihre Bürger vor vermeid-

baren Katastrophen zu schützen, dass aber, wenn sie nicht willens oder 

nicht fähig dazu sind, die Verantwortung von der grösseren Gemeinschaft 

der Staaten getragen werden muss.“44 Dieses Völkergewohnheitsrecht 

erfasst Katastrophen jeglicher Art, also auch Naturkatastrophen. Die 

Pflicht der Staaten, sich gegenseitig zu informieren und zu konsultieren, 

falls – aus welchen Gründen auch immer – in einem anderen Staat er-

hebliche Umweltbeeinträchtigungen zu erwarten oder bereits eingetreten 

sind, lässt sich heute dem Völkergewohnheitsrecht zuordnen.45 

Ai Weiwei ist für mich am nächsten bei Edouard Castres, wenn man Le-

ben und Werk vergleicht. Wie Castres riskiert er bei seinem Einsatz für 

Menschlichkeit auch Leib und Leben. Er bleibt in China, obwohl er jedes 

Mal Gefängnis (und Folter) riskiert, wenn er einen Missstand in seinem 

Land anprangert. Derzeit ist er mit einem Ausreiseverbot belegt, wes-

halb er künstlerische Aktivitäten und politischen Widerstand nun voral-

lem über das Internet publik macht. Wie Castres ist er beides: Aktivist 

und engagierter Künstler. Dabei setzt Weiwei vor allem auch seinen Sta-

tus als weltweit bekannter Künstler ein, um Druck westlicher Staaten auf  

die chinesische Regierung zu bewirken, aber auch um andere chinesische 

Künstler zu schützen. Bei dem in meiner Ausstellung gezeigten Projekt 

von Ai Weiwei kommt auch sehr gut die Doppelrolle zum Ausdruck: Akti-

vist, der mit einer Internetaktion die Mitbürger mobilisiert, und Künst-

ler, der mit einer Installation humanitäres Bewusstsein fördert.

44 Quelle 21: ICISS, 2001, S. VIII.
45 Epiney, S. 1066-1072.
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7. 
Interaktiver Besucherbereich  
(Stadtbibliothek im Vorbau)

Der abschliessende Ausstellungsbereich ist in der Stadtbibliothek angesiedelt 

und soll die Besucher Menschlichkeit aktiv erfahren lassen. Im Vordergrund 

steht die sog. Living Library, bei welcher die Stadtbibliothek insbesondere 

Gespräche für die Besucher mit Asylanten organisiert. Dieses Projekt ist so-

zusagen die Ergänzung zu den Asylanten-Portraits von Al Meier im Einführungs-

bereich, denn nun können sich die Besucher selber im direkten Gespräch mit 

einem Flüchtling austauschen und seine Lebensgeschichte “live“ erfahren.

Was im 19. Jahrhundert das Panorama war, ist heute das Internet. Insbe-

sondere die sog. Social Media sind das Massenmedium unserer Zeit. Mit 

dem Entstehen einer Internetkultur haben die Kritik am Bestehenden und 

die Begeisterung für soziale und technische Möglichkeiten neue Formen 

angenommen. Kritische Versuchsanordnungen in Bereichen wie Medien 

und Gesellschaft sind für Netzkunst nicht ungewöhnlich. So kann es Netz-

kunst sein, soziale oder kulturelle Traditionen des Internets bei Projek-

ten ausserhalb der technischen Struktur des Internets für Veränderungen 

einzusetzen. Im interaktiven Besucherbereich kann man die künstlerische 

Strategie der Kommunikationsguerilla erfahren (auch Medienguerilla ge-

nannt). Dies ist eine Form des Aktivismus, bei der gezielt Information 

oder Desinformation eingesetzt wird, um Ziele zu erreichen. Der Kurator 

hat die Mediengruppe Bitnik (www.bitnik.org) eingeladen, für die Aus-

stellungsbesucher humanitäre Aktionsmöglichkeiten an den Computern 

der Bibliothek im Hochparterre zu schaffen. Diese Künstler schaffen also 

keine Werke, sondern Möglichkeiten für die Besucher, selber Kunstwerk 

zu schaffen durch Vernetzungen, Programme, Installationen usw.

Ein weiteres Besuchererlebnis ist eine Simulation humanitärer Hilfe bei ei-

nem fiktiver Wirbelsturm. Das britische Künstlerkollektiv Blast Theory (www.

blasttheory.co.uk) nutzt interaktive Medien, um neue Kunstform zu schaf-

fen, welche Internetuser mit live performances und digitaler Kommunikation 

verbindet. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischen sich dabei 

für den Betrachter. Für die Ausstellung konnte der Kurator ein von Blast 

Theory entwickeltes Spiel als Leihgabe des IKRK-Museums erwirken. Die 

Besucher können an einem Tisch mit digitalen Befehlen Vorbereitungsmass-

nahmen zum Schutz gegen Naturkatastrophen treffen: Mangroven pflanzen, 

Schutzräume schaffen usw. Dann trifft ein Wirbelsturm ein, und die “Spie-

ler“ müssen Dorfbewohner evakuieren mit Hilfe von Rotkreuz-Helfern, Dorf-

oberhäuptern, Experten und Freiwilligen. Am Ende leuchtet in der Mitte des 

Tisches eine Zahl auf: So viele Leben konnten gerettet werden. (Abb. 14) 



Abbildung 15: Rotes 3D-Kreuz auf dem Vorplatz  
des Panoramagebäudes (fotomontage) 

Abbildung 16: Bourbaki Panoramagebäude,  
Plan Parterre mit 5 Ausstellungsbereichen, 2014
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III. 
SZENoGRAfIE  

uND VISuALISIERuNG

1. 
Ausstellungssymbol

Der szenografische Anker der Ausstellung ist das 3D-Kreuz auf  dem Vor-

platz des Panoramagebäudes. Dieses rote Kreuz von 4m Höhe bzw. Brei-

te und Balken von 0,5m Tiefe ist das Symbol der Organisation des Roten 

Kreuzes. Der Grund für diese Installation ist aber nicht einfach das IKRK-

Jubiläum, sondern dass dieses Symbol für Menschlichkeit steht. Indem 

dieses Wort auf  dem 3D-Kreuz erscheint und sonst keinerlei weiterer 

Text, ist alles gesagt über den Wesenskern der Ausstellung. (Abb. 15) 

2. 
Ausstellungsparcours

Die Ausstellung hat 5 Themenbereiche, welche der Besucher nach freier 

Reihenfolge abschreiten kann. Idealerweise beginnt er mit dem Einfüh-

rungsbereich, welcher den Teil der Parterrehalle umfasst, in welchem 

man das Gebäude durch den Haupteingang betritt. Von dort kann er 

entweder in das 1. und 2. OG hinaufsteigen, um Themenbereich II und 

III zu sehen; der Abgang führt ihn dann direkt in den Teil der Par-

terrehalle, wo Themenbereich V und I angesiedelt sind. Der interaktive 

Besucherbereich befindet sich im 1.OG des Vorbaus, wohin man über 

die Treppe kommt, welche an der Schnittstelle von Einführungsbereich 

und Themenbereich I beginnt. Themenbereich IV ist draussen auf  dem 

Vorplatz, den man am Anfang oder Schluss des Ausstellungsbesuchs 

studieren kann. (Abb. 16)



Abbildung 18: Innenaufnahme Bourbaki Panoramagebäude,  
Museumsraum, 2014

Abbildung 19: Bourbaki Panoramagebäude,  
Stellwände in Parterrehalle, 2014

Abbildung 17: Bourbaki Panoramagebäude,  
Modell Museums- und Panoramaraum mit 2 Ausstellungsbereichen, 2014

Themenbereich II

Themenbereich III
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3. 
Aufbauten

Für die Szenografie sind  folgende Setzungen vorgegeben: Leinwände 

im Museumsraum für die Videos von Richard Mosse (Themenbereich 

II), Plattform im Panoramaraum für die art performance von Marina 

Abramovic (Themenbereich III) sowie Computer-Stationen und Leseti-

sche in der Bibliothek (interaktiver Besucherbereich). Die Installation 

von Thomas Kilpper steht auf  dem Vorplatz. (Abb. 17, 18)

Für die in der Parterrehalle platzierten Exponate des Einführungsbe-

reichs (Al Meier) und des Themenbereichs I (Jenny Holzer) werden 

Stellwände erstellt, die Farbe und Format des Ausstellungssymbols auf-

nehmen. Ein Balken des 3D-Kreuzes ist 4 Meter lang und 0,5 Meter 

breit; diese Dimensionen sollen auch die für die Ausstellung verwende-

ten Stellwände haben, auf  welchen die Werke der vorgenannten Künst-

ler angebracht werden. (Abb. 19) 
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IV. 
VERMITTLuNG uND  

RAHMENPRoGRAMM

1. 
Ziele und Zielgruppen

Das Vermittlungs- und Rahmenprogramm soll primär die Inhalte der 

Ausstellung vertiefen und zur Förderung des humanitären Bewusstseins 

der Besucher beitragen. Sekundär soll mit den Aktivitäten auch das  

öffentliche Interesse am Bourbaki Panorama revitalisiert werden, indem 

die Aktualität des Werkes und die historische Bedeutung (humanitäre 

Botschaft, Medium Panorama) vermittelt werden. 

Die Ausstellung richtet sich an ein breites Publikum. Die Ausstellungs-

zeit fällt in das Jubiläumsjahr des IKRK aber auch in das Jahr der 

Schreckensmeldungen aus Syrien und des aufrüttelnden Resultats der 

Volksabstimmung über die Zuwanderungsinitiative; die Ausstellung wird 

deshalb insbesondere auch ein Publikum ansprechen, das üblicherwei-

se kaum Kunstausstellungen besucht. Für Jugendliche und Erwachsene 

ist es spannend, dass in Krisenzeiten rund um den Globus die humani-

täre Tradition der Schweiz in Erinnerung gerufen wird, und zu erkennen, 

dass jeder etwas dafür tun kann.

2. 
Studenten als Kunst- und Kulturvermittler

Die Kunstvermittlung soll bei meiner Ausstellung ein Projekt für die Stu-

denten der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit (HSLU) und der Universi-

tät Luzern – Historisches Seminar (UniLU) werden. Die HSLU-Studenten 

erarbeiten im Frühlingssemester 2014 Projekte, wie insbesondere für 

die Living Library mit Asylanten und die soziokulturelle Animation der 

Innenstadt von Luzern. Die UniLU-Studenten bereiten insbesondere Zei-

tungsartikel vor, welche sich mit der humanitären Tradition der Schweiz 

auseinandersetzen; sie loten auch die Frage aus, ob Humanität (mit 

Neutralität) ein Element der nationalen Identität der Schweiz ist, und 

organisieren Veranstaltungen zu solchen Fragen für die Zeit der Ausstel-

lung. Während des Herbstsemesters 2014, in welchem ja die Ausstel-

lung läuft, wird damit Humanität sichtbar und erlebbar aus Sicht der 

Jugend.
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 3. 
Saaltexte und Besucherpartizipation

Für jeden der sieben Ausstellungsbereiche wird ein Saaltext verfasst. 

Für die 5 Themenbereiche wird darauf  jeweils das rechtliche Problem 

beschrieben. Im Einführungsbereich gibt der Saaltext einen Überblick, 

und im interaktiven Besucherbereich enthält der Saaltext die techni-

sche Anleitung zur Nutzung der von Bitnik und Blast Theory geschaf-

fenen Computerprogramme. Als Beispiel ist in Beilage 6 der für den 

Themenbereich I vorgesehene Text wiedergegeben.

Der Einführungsbereich und der interaktive Besucherbereich sind be-

reits als Teil des Vermittlungsangebotes zu betrachten (siehe Teil 2 

Ziff.II.1.und 2.). Bei Letzterem ist vor allem die Partizipation des Be-

suchers in der Living Library und im Bitnik Projekt mit user genera-

ted content hervorzuheben.46 Die Videoarbeit von Christoph Rütimann 

hat auch einen künstlerischen Vermittlungsinhalt, denn der Besucher 

“streift“ damit durch die Szenen und hinter die Kulissen des Panora-

mas.47 Dasselbe trifft auf  das Projekt von Al Meier zu, mit welchem 

er die Asylproblematik künstlerisch reflektiert.48 Es sollen Führungen 

angeboten werden mit Experten aus verschiedenen Gebieten; die The-

men sollen dabei auch über das Kernthema “Kunst und humanitäres 

Recht“ hinausgehen. Podiumsgespräche mit Künstlern, Historikern,  

Soziologen, IKRK-Delegierten, Asylexperten, Vertretern von Behörden 

(wie dem Bundesamt für Migration) sind ein weiteres Vermittlungsange-

bot, welches in einem Kinosaal des UG verwirklicht werden kann.

4. 
film, Literatur und Theater

Ein wichtiger Partner für die Vermittlung und das Rahmenprogramm 

ist das “stattkino“, welches jeweils im Dezember Menschenrechtstage 

durchführt. Kino wurde ja Mitte des 20. Jahrhunderts das Nachfolgeme-

dium des Massenmediums Panorama. So möchte der Kurator zum The-

ma der Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts den Völkermord in 

Ruanda von 1994 in Erinnerung rufen. In einem Kinosaal soll deshalb der 

Film “Hotel Ruanda“ von Terry George präsentiert und in einem andern 

Kinosaal das Theaterstück “Hate Radio – ein Re-Enactment in Ruanda“ 

46 Siehe Mörsch, Ziff. 4.3.
47 Siehe Teil 2 Ziff. II. 4.
48 Siehe Teil 2 Ziff. II. 5.
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von IIPM zur Aufführung gebracht werden. Des weiteren werden Filme 

gezeigt und Theaterstücke aufgeführt, welche sich kritisch mit aktuel-

len humanitären Problemen auseinandersetzen. Nach jeder Vorführung 

findet ein Gespräch der Besucher mit einem Experten statt.

Zum Begleitprogramm der Ausstellung gehören auch Lesungen von 

zeitgenössischen Autoren, die Werke verfasst haben, welche sich mit 

dem Thema Humanität auseinandersetzen. Ich denke an Autoren wie 

Elisabeth Bronfen, welche in ihrer Literatur unter anderem Frauenfigu-

ren im Krieg behandelt. Diese Veranstaltung “erzählter Menschlichkeit“ 

findet im Panoramaraum statt.  

5. 
Stadtweite Aktion  

durch die Ausstellungsbesucher

Der Kurator hat die Künstlerin Mimi von Moos eingeladen, ein Projekt 

für eine “Spielaktion“ zu entwickeln, welches den Ausstellungsbesucher 

in eine Rolle versetzt,  mit welcher er in der Stadt als Tourist, Immigrant 

oder Einheimischer “auftritt“. Jeder Besucher erhält nach dem Zufalls-

prinzip mit dem Kauf  der Eintrittskarte einen Button, auf  welchem die-

se Rolle beschriftet ist. Auf  einem Handzettel wird das Spiel erklärt, mit 

welchem dem Buttonträger die Bedeutung der eigenen Rolle und die-

jenige des Gespielten in der Migrationsthematik bewusst gemacht wer-

den; diese Vermittlung macht den Besucher das thematisierte Problem 

am eigenen Leib spüren, denn er löst ja Reaktionen der Mitmenschen 

aus, welchen er in der Stadt begegnet. Für die Details dieses Vermitt-

lungsangebots, bei welchem der Besucher Wirklichkeit herstellt,49 sei 

auf  den Konzeptbeschrieb in Beilage 7 verwiesen. 

49 Siehe Mörsch, Ziff. 4.8.
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fAZIT uND REfLEXIoN

Verifizierung der Thesen

Grundlage und Inspiration für meine Masterarbeit ist das Bourbaki  

Panorama, welches ich als Ausgangspunkt für Kunst zu humanitärem 

Völkerrecht halte. Ich hatte mir die Aufgabe gestellt, Medium und Stra-

tegie zu untersuchen und zu vergleichen, wie sie in diesem Kunstwerk 

und fünf  prominenten heutigen Kunstwerken zum Thema des humani-

tären Völkerrechts eingesetzt werden. Zur künstlerischen Strategie war 

meine These, dass Künstler  Aufmerksamkeit für humanitäre Themen 

heutzutage weniger durch offensichtliches Erschrecken sondern eher 

durch Verfremden und Inszenieren erzeugen (S.14). Beim Medium war 

meine These, dass im Vergleich zu früher die Künstler den Prozess mehr 

gewichten als das Werk und der Computer bzw. das Internet das Panora-

ma abgelöst hat als von Künstlern verwendetes Massenmedium. (S.15)

Im theoretischen Teil habe ich Medium (S.26-32) und Strategie (S.33-

37) analysiert, welche Edouard Castres mit/in seinem Rundgemälde 

über die humanitäre Katastrophe im Deutsch-Französischen Krieg von 

1870/71 für seine Reflexion über humanitäres Völkerrecht eingesetzt 

hat. Für den praktischen Teil habe ich fünf  Künstler ausgewählt, welche 

wie Castres Humanität im Krieg reflektiert haben: Jenny Holzer zum 

Thema Kampf  gegen Terrorismus (S.45-48), Richard Morse zum The-

ma innerstaatliche Konflikte (S.49-51), Marina Abramovic zum Verbot 

gewisser Waffen (S.52-53). Zusätzlich habe ich noch die humanitären 

Themen Migration und Naturkatastrophen behandelt: Thomas Kilpper 

zum Bleiberecht von Flüchtlingen (S.55-56) und Ai Weiwei zur staatli-

chen Verantwortung bei Naturkatastrophen (S.57-58). Gemeinsam ist 

den fünf  ausgewählten zeitgenössischen Künstlern und Edouard Cast-

res, dass sie das Thema aktivistisch behandeln und ihre Kunstwerke mit 

einer politischen Dimension versehen haben (S.34-35). 

Bei der künstlerischen Strategie zeigt sich an den fünf  zeitgenössischen 

Werken, dass seit dem 20. Jahrhundert der künstlerische Prozess im-

mer wichtiger geworden ist als das Werk selber. Dies erlaubt es heutigen 

Künstlern, die humanitäre Botschaft trotz Informationsüberflutung ge-

nauso eindringlich an den Betrachter zu vermitteln wie dies Castres mit 

seinem Werk bis heute gelingt. Die im praktischen Teil beschriebenen 

fünf  Werke des 21. Jahrhunderts sind Kunstgattungen, welche völlig 
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neu eine prozessuale und kontextuelle Ebene in die Kunst eingeführt 

haben. Fokus ist die künstlerische Praxis und nicht wie in der bildenden 

Kunst das Werk als deren Ergebnis: die sog. Produktionsästhetik.50 

Auch beim von Castres gewählten Medium habe ich nachgewiesen, 

dass die visuelle Strategie der Immersion im Panorama der Anfang der  

Medienkunst war und sich auch heutige Medienkünstler, die virtuelle 

Realitäten schaffen, für humanitäre Anliegen vor allem des Internets als 

Massenmedium unserer Zeit bedienen. All diese Wesentlichkeiten der 

neuen Kunstgattungen waren im Bourbaki Panorama schon vorgezeich-

net. Das Medium Panorama ist der Vorreiter von Film und Video sowie 

der Massenmedien Kino und Internet. Die konkreten Gegenstände aus 

der dargestellten humanitären Katastrophe (z.B. Zugwaggon, Bahre) 

haben Installationskunstcharakter, und die aufgestellten Puppen und 

Attrappen sind Vorreiter der Aktionskunst. 

Bei den Ergebnissen zu meiner Untersuchung begeistert mich am meis-

ten, wie die von Edouard Castres gewählte visuelle Strategie der Immer-

sion auch heute noch das Mass für Kunst zu humanitärem Völkerrecht 

ist. Wenn ich die verfremdeten Geheimdokumente von Holzer dechiff-

riere (S.46), von der Videokamera Morses durch ein Kriegsgebiet ge-

führt werde (S.50), die art performance mit dem Ins-Gesicht-Schlagen 

von Abramovic miterlebe (S.50), vor dem imitierten Leuchtturm von 

Kilpper stehe (S.54) oder die Internetaktion von Ai Weiwei an einem 

auf  ein Schülerpult gestellten PC mitverfolge (S.54), bin ich als Rezipi-

ent genauso im Geschehen wie in dem von Castres 1881 geschaffenen 

Rundgemälde.

Wandel von Humanität,  
Kunst und Recht

Mit der “Brille - Kunst und humanitäres Völkerrecht“ habe ich mich 

in meiner Masterarbeit mit dem Thema Menschlichkeit auseinanderge-

setzt. Dabei habe ich andere Aspekte wie insbesondere geschichtliche, 

philosophische und soziokulturelle ausgeklammert. Menschlichkeit ist 

in jeder Zeit und Gesellschaft immer wieder mit neuen Herausforderun-

gen konfrontiert. Wer sich mit Humanität, Kunst und Recht befasst ist 

gut beraten, seinen “Denkfächer“ weit aufzutun und nicht mit vorge-

fassten (z.B. euro-zentristischen) Denkmustern zu operieren.  

50 Haarmann, S. 1.
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Der Blickwinkel Kunst und Recht ist auch dem Wandel unterworfen, 

genauso wie die betrachtete Humanität selbst. Insbesondere hinkt 

Recht oft sozialen Veränderungen nach; auf  solche Defizite kann Kunst 

in ausgezeichneter Weise hinweisen. Zeitgenössische Kunst übt auch 

die Funktion der Gesellschaftskritik aus, ohne dass sich der Künstler 

instrumentalisieren lässt. Die in der Ausstellung gezeigten Kunstwerke 

beleuchten Ungereimtheiten, Lücken, Widersprüche im geregelten Völ-

kerrecht. Diese fünf  Künstler haben Strategie und Medium ihres Schaf-

fens unserer Zeit angepasst und erreichen uns deshalb mit ihren Werken 

kognitiv und emotional. Ich bin der Auffassung, dass solche Kunst das 

Bewusstsein schafft bzw. verstärkt, sich für Humanität zu engagieren 

und menschenunwürdige Zustände auch durch Novellen des staatsver-

traglichen Rechts zu bekämpfen. Recht ist eben auch dem Wandel un-

terworfen, damit es Gerechtigkeit und Menschlichkeit fördern kann. 

Ein wichtiges Fazit aus der Erarbeitung meiner Masterthesis ist auch, 

dass ein solide theoretische Basis die beste Praxis ist. Dank der guidance 

meines Mentors Basil Rogger hatte ich mein Interessenfeld von zeitge-

nössischer Kunst und humanitärem Völkerrecht konkret am Bourbaki 

Panorama festgemacht und mir das Ziel gesetzt, eine Ausstellung zu 

konzipieren, welche dort verwirklicht werden kann. Dass bei Abschluss 

meiner Masterarbeit bereits feststeht, dass am 16. Oktober 2014 eine 

von mir kuratierte Ausstellung im Luzerner Panoramagebäude eröffnet, 

mit welcher wesentliche Elemente meiner Thesis schon umgesetzt wer-

den, belegt auch die mir im Studium an der ZHdK zugute gekommene 

gelungene Balance von Theorie und Praxis. Der Wandel vom Anwalt zum 

Kurator ist somit ein weiteres Fazit dieser Diplomarbeit.

Zusammenhang von Kunst und Recht  
beim Thema der Humanität

Mit meiner Masterarbeit habe ich mich im Dreieck von Kunst, Medium 

und Recht bewegt. Ich hatte zu Beginn der Arbeit beabsichtigt, eine 

Kunstausstellung zu konzipieren. Wenn ich zum Schluss über das Er-

gebnis reflektiere, scheint mir die nun konzipierte Ausstellung eher 

Richtung Themenausstellung zu tendieren. Dabei bin ich aber nicht der 

Versuchung unterlegen, Kunst als Illustration zu Themen des humani-

tären Völkerrechts, sondern sie gleichwertig im Untersuchungsdreieck 

mit Recht und Medium für sich sprechen zu lassen.
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Es ist die vornehme Aufgabe der Kunst, dem Betrachter Ideale (oder 

gar Utopien) aufzuzeigen. Die Humanität ist ein solches menschliches 

Ideal, und Castres hat mit seinem Lebenswerk eine soziale Skulptur 

geschaffen (Beuys) und seine Kunst politisch gemacht (Hirschhorn). Mit 

den für die Ausstellung gewählten fünf  Exponaten konnte ich aufzeigen, 

dass die zeitgenössische Kunst genauso eindringlich zur Einhaltung 

und Erweiterung des humanitären Völkerrechts appellieren kann, wie 

es Castres mit seinem Bourbaki Panorama getan hat. Dass Recht auch 

eine Wirkung auf  Künstler haben kann, zeigt das Leben von Castres 

vorbildlich auf. Er hat sich für Genfer Konvention und Rotes Kreuz als 

Sanitäter selbst auf  das Kriegsfeld begeben und auch sein Kunstschaf-

fen auf  die Einhaltung und Förderung des humanitären Völkerrechts 

ausgerichtet. Auch heute gibt es Künstler mit einem solchen sozialen 

und politischen Engagement auf  diesem Rechtsgebiet: sie inspirieren 

mich für meine zukünftige kuratorische Tätigkeit. 
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